
Mulderadweg zwischen Pölbitzer Straße und   
Kolpingstraße wird ab Ende Juli erneuert
Am 31. Juli beginnen die Arbeiten für die 
Deckenerneuerung des Mulderadwegs 
zwischen der Pölbitzer und der Kolping-
straße. Auf dem ca. 1,5 km langen Ab-
schnitt wird die vorhandene ungebun-
dene Wegebefestigung durch eine mit 
Asphalt gebundene Befestigung ersetzt. 
Ziel ist insbesondere, die Oberflächenei-
genschaften und die Dauerhaftigkeit zu 
verbessern. Bereits im Vorfeld werden 
durch das Garten- und Friedhofsamt die 
vorhandenen Sitzbänke zurückgebaut. 
Diese werden nach Abschluss der Wege-
arbeiten wieder aufgestellt. Der vorhan-
dene Baumbestand bleibt bestehen.

Die Maßnahme erfordert eine Vollsper-
rung des Mulderadwegs. Die Andienung 
der Baustelle erfolgt hauptsächlich über 
die Angerstraße und Thomas-Mann-Stra-
ße. Die ausgeschilderte Umleitung für 
Radfahrer führt über die Brückenstraße 
und die Moseler Straße, den Pölbitzer 
Kirchsteig, die Thomas-Mann- sowie die 
Dr.-Marie-Elise-Kayser-Straße.
Die Kosten sind entsprechend des im 

Stadtrat einstimmig gefassten Vorhabens-
beschlusses mit rund 500.000 Euro veran-
schlagt. Darin enthalten ist eine 90-pro-
zentige Förderung durch den Freistaat 
Sachsen. Alle Arbeiten sollen im Oktober 
2023 abgeschlossen sein und werden

durch die Firma Asphalt-Bau Chemnitz 
ABC aus Bernsdorf ausgeführt.
Die Stadt Zwickau bittet wegen möglicher 
Beeinträchtigungen für Anlieger und der 
Umwege für die Nutzer des Mulderadwegs 
um Verständnis.
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Serie I der Schumann-Brief-    
edition abgeschlossen
Mitte Juli ist Band 11 der Serie I der 
Schumann-Briefedition erschienen, so 
dass nun alle Bände des Familienbrief-
wechsels Robert und Clara Schumanns 
vorliegen. Seit 2008 erscheint im Kölner 
Verlag Dohr die Schumann-Briefedition, 
herausgegeben vom Robert-Schumann-
Haus Zwickau und dem Musikwissen-
schaftlichen Institut der Hochschule für 
Musik Carl Maria von Weber in Dresden. 
In drei Serien sind bisher 37 Bände (in 
46 Teilbänden) erschienen.

2009 wurde das von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft geförderte Projekt 
die Serie I „Briefe aus der Familie Robert 
und Clara Schumanns“ begonnen. Herz-
stück ist die von Thomas Synofzik, Anja 
Mühlenweg und Sophia Zeil herausgege-
bene vierbändige Edition des Braut- und 
Ehebriefwechsels zwischen Robert und 
Clara Schumann, die 2016 mit dem Deut-
schen Musikeditionspreis ausgezeichnet 
wurde. Ebenfalls vier Bände nehmen die 
Briefwechsel Clara und Robert Schumanns 
mit ihren Kindern ein – wovon gleich zwei 
auf die jüngste Tochter Eugenie (hg. von 
Christina Siegfried 2013/2017) entfallen. 
Zwei Bände sind den Eltern Clara Schu-
manns und ihren Verwandten mütter-
licher- bzw. väterlicherseits gewidmet (hg. 
von Eberhard Möller 2011). Der erste und 
mit 996 Seiten umfangreichste Band der 
Serie arbeitet die Korrespondenz Robert 
Schumanns mit seinen Verwandten in 
Zwickau und Schneeberg auf, darunter 
den weitgehend komplett erhaltenen 
Briefwechsel Robert Schumanns mit 
seiner Mutter.

Während die Briefautographen des Braut- 
und Ehebriefwechsels von Clara Schu-
mann an die Preußische Staatsbibliothek 
in Berlin verkauft wurden, liegt der Haupt-
teil der Quellen zu allen übrigen Bänden 
in Zwickau, wo durch die Stadt Zwickau 
und die Robert-Schumann-Gesellschaft 
Zwickau für das Schumann-Museum in 
den 1920er der komplette Nachlass von 
der ältesten Tochter Marie angekauft 
wurde. Durch die Übertragungen, Quel-
lenbeschreibungen, Personenidentifika-
tionen und ausführlichen Kommentare 
sind alle diese Briefe nun erstmals in 
einer kritischen Edition wissenschaftlich 
erschlossen, was neue Perspektiven auf die 
Biographien des berühmtesten Künstler-
paars der deutschen Romantik eröffnet.

Der neuerschienene Band enthält die 
Briefwechsel mit der ältesten Tochter 
Marie, mit der drittältesten Tochter Julie 
und ihrem Ehemann, dem italienischen 
Grafen Vittorio Radicati di Marmorito, mit 
dem mittleren Sohn Ferdinand und seiner 
Ehefrau Antonie und auch die Briefe Clara 
Schumanns an die Enkelkinder Julie, 
Ferdinand (später Apotheker in Reinsdorf 
bei Zwickau), Felix und Erich Schumann. 
Ebenso wie bei dem vorhergehenden 
Kinder-Band (I.10: Briefwechsel mit Elise, 
Ludwig und Felix Schumann) sowie beim 
Briefwechsel mit den Zwickauer Verwand-
ten (I.1) zeichnen als Herausgeber Prof. Dr. 
Michael Heinemann (Dresden) und Dr. 
Thomas Synofzik (Zwickau), die auch die 
Editionsleiter des Gesamtprojekts sind. 

Gleichzeitig mit dem neuen Band des 
Familienbriefwechsels erschien nun auch 
ein von Dr. Annegret Rosenmüller, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am von der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften 
getragenen Projekt der Serie II der Schu-
mann-Briefedition im Robert-Schumann-
Haus Zwickau, herausgegebener Doppel-
band mit den Briefen Clara Schumanns an 
ihren Schüler Ernst Rudorff – Komponist, 
Pianist und Begründer des Naturschutzes 
in Deutschland. 

Eine Präsentationsveranstaltung zum 
Abschluss des Familienbriefwechsels mit 
Lesung und Musik findet am Samstag, 
9. September, um 17 Uhr im Robert-Schu-
mann-Haus statt (Eintritt frei).
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Ehrungen und Auszeichnungen – Bürger 
können erneut Vorschläge einreichen
Mit der Ehrenbürgerwürde, der Martin-
Römer-Ehrenmedaille oder der Stephan-
Roth-Medaille zeichnet die Stadt Zwi-
ckau Persönlichkeiten aus, die sich in 
besonderer Weise um die Stadt und ihre 
Bürger verdient gemacht haben. Mit der 
Martin-Römer-Ehrenmedaille können 
auch Vereine, Gruppen, Organisationen 
oder Initiativen ausgezeichnet werden. 
Seit 2022 besteht außerdem die Möglich-
keit, die Leistungen einzelner Personen 
mit einem Ehrenbaum zu würdigen.

Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger  
wieder Vorschläge für diese hohen Aus-
zeichnungen einreichen. Diese sollten 
Vor- und Nachnamen, das Alter bzw. das 
Geburtsdatum, die Adresse und in jedem 
Fall eine aussagekräftige Begründung 
enthalten. Der Stadtrat hat außerdem 
eine Selbstverpflichtung beschlossen, 
dass Frauen stärker berücksichtigt werden 
sollen. Die Vorschläge werden im Ältesten-
rat beraten, für die Entscheidung ist 
schließlich der Stadtrat zuständig. 
Geplant ist, dass die Ehrungen im Rahmen 

des nächsten Neujahrsempfanges vorge-
nommen werden, der am 4. Januar 2024 
stattfinden soll.

Die Satzung über Ehrungen und Auszeich-
nungen der Stadt Zwickau ist auf den städ-
tischen Internetseiten unter www.zwickau.
de/ortsrecht zu finden. Vorschläge sind 
bis 28. September 2023 an das Presse- und 
Oberbürgermeisterbüro zu übermitteln 
(Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau; E-Mail: 
pressebuero@zwickau.de).

Stadtfest-Plakate wecken Vorfreude auf das 20.!
In vier Wochen feiern die Zwickauer die 
Jubiläumausgabe ihres Stadtfestes, die 
eigentlich schon zwei Jahre eher „dran“ 
gewesen wäre, aber pandemiebedingt 
ausfallen musste. Mittlerweile sind 
zahlreiche Plakate im Stadtbild sowie 
im Umland aufgetaucht. Sie machen auf 
die Riesensause neugierig.

Insgesamt 100 sogenannte 18/1-Großpla-
kate und insgesamt 700 A1-Plakate werben 
für das jährlich größte Open-Air-Ereignis 
der Stadt unter dem Motto: „Stars haut-
nah – Party pur – DU mittendrin!“ Auf 
den Plakaten, die von der Firma Comedia 
Concept Zwickau GmbH & Co. KG in 
gesamten Stadtgebiet und in der Region 
platziert wurden, steht diesmal „Das 20!“ 
Das Layout der Riesenplakate im Querfor-
mat sowie der A1-Plakate im Hochformat 

wurde anlässlich des Jubiläums verändert, 
kommt nun überwiegend in einem freund-
lichen Gelb daher.

Comedia Concept platziert 50 Exemplare 
der „Riesenposter“ mit einer Werbefläche 
von 3,56 x 2,52 Meter als Sponsorenleis-
tung vorwiegend in der Region. Außerdem 
hat die Firma den Druck der insgesamt 
700 A1-Plakate übernommen und hängt 
600 Stück in die Cityfenster des Zwickauer 
Innenstadtbereiches, in das Plakatträger-
system an den Straßen entlang der 
Haupttangenten in Zwickau und im Um-
land, beispielsweise in Kirchberg, Reichen-
bach, Wilkau-Haßlau und Werdau. Seit drei 
Jahrzehnten agiert die Firma für 
Stadtmöblierung und Außenwerbung in 
der Region, und ist auch seit Beginn der 
Stadtfeste im Jahr 2002 ein sehr engagier-

ter Partner, der als Sponsor eng mit dem 
Stadtfest-Org.-Team zusammenarbeitet. 
Rund fünfzig weitere der bei Ellerhold in 
Radebeul gedruckten ca. 100 Großplakate 
werden direkt im Stadtgebiet von der awk 
AUSSENWERBUNG GmbH geklebt.
Ganz bewusst wurden unterschiedliche 
Bildmotive für die zwei Plakatformate 
gewählt, um möglichst viele Künstler ab-
zubilden. Auf den Großplakaten sind diese 
Hauptacts zu sehen: die niederländische 
Newcomerin Davina Michelle, die Band 
für Kids Pelemele, die Schlagersängerin 
Daniela Alfinito, der schottische Rock-
sänger Ray Wilson und die Band JUPITER 
JONES. Auf dem A1-Plakat landeten Künst-
ler wie Malik Harris, die Rockschlagerband 
BRENNER, Re Cartney – eine Paul McCart-
ney-Tribute Show, Cassandra Steen und 
ENGERLING.
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Bei der Bürgermeisterin des Dezernates 
Bauen ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt folgende Stelle zu besetzen:

Sachbearbeiter/in 
Büro Dezernat 2/      
Sekretariat (m/w/d)

Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
-	Entlastung der Bürgermeisterin von den 

administrativen Aufgaben des laufenden 
Tagesgeschäfts (Empfang und Weiterlei-

	 tung von Publikumsverkehr, zentrale 
	 Annahme von Telefongesprächen ein-

schließlich Weiterleitung, Termin- und 
Zeitmanagement, Bearbeitung des Post-

	 ein- und -ausgangs, Erledigung der Routi-
nekorrespondenz, Schriftgutverwaltung, 
Text- und Dokumentenerstellung, Be-
sprechungs- und Meetingorganisation)

-	Sachbearbeitung sowie Assistenzaufga-
	 ben für die Bürgermeisterin (Aufberei-
	 tung von Sachverhalten, Einholen und 
	 Aufbereiten von Stellungnahmen, Sich-
	 ten und Bewerten relevanter Informatio-

nen, Erstellung von Entscheidungsvorla-
gen, Vor- und Nachbereitung von Sitzun-
gen, Sachstandscontrolling, Erledigung 
von Sonderaufgaben nach Zuweisung, 
im Vertretungsfall Teilnahme an Sitzungen 
des Stadtrates und seiner Ausschüsse etc.)

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
-	 einer abgeschlossenen Berufsausbildung 	
	 zum/zur Verwaltungsfachangestellten 	
	 oder gleichwertiger Verwaltungsausbil-
	 dung oder einer abgeschlossenen Berufs-
	 ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau 	
	 für Büromanagement oder einer ande-
	 ren geeigneten dreijährigen Berufsaus-
	 bildung im kaufmännisch-verwaltenden 	
	 Bereich mit Erfahrungen im Sekretariats- 	
	 bzw. Assistenzbereich
-	 Kenntnissen zur Aufbau- und Ablaufor-
	 ganisation der Stadtverwaltung Zwickau, 	
	 zur Aufgabenstruktur des Dezernates 	
	 sowie zu relevanten Rechtsgebieten des 	
	 Dezernates
-	 Grundkenntnissen im Verwaltungsrecht 	
	 und zum Ortsrecht
-	 sicherem Umgang mit moderner Büro-
	 technik einschließlich Standardsoftware 
-	 sehr gutem mündlichen und schriftli-
	 chen Ausdrucksvermögen
-	 sicherem und freundlichem Auftreten 	
	 sowie sehr guten Umgangsformen und 	
	 Loyalität
-	 Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung

Wir bieten Ihnen:
-	 eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 	
	 Tarifvertrag öffentlicher Dienst mit Zu-
	 ordnung zur Entgeltgruppe 7, betriebli-
	 che Altersvorsorge sowie weitere Sozial-
	 leistungen nach Tarifvertrag
-	 eine unbefristete Einstellung
-	 flexible Arbeitszeiten im Rahmen be-
	 stehender Gleitzeitregelungen und eine
	 Vollzeitbeschäftigung mit durchschnitt-
	 lich 39 Wochenstunden, Teilzeitbeschäf-
	 tigung ist in Abstimmung mit der Bür-
	 germeisterin möglich
-	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
-	 Gesundheitsförderung durch Prävention 	
	 und Angebote zu arbeitsmedizinischen 	
	 Vorsorgeuntersuchungen
Bewerbungsschluss: 15. August 2023

Im Amt für Familie, Schule und Soziales, 
Dezernat Finanzen und Ordnung, ist 
ab sofort folgende Stelle unbefristet zu 
besetzen als:

Stellvertretende/r      
Leiter/in einer Kinder-         
tageseinrichtung 
(m/w/d) Kita Marienhof

Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
-	 Mitverantwortlichkeit für die Gewähr-
	 leistung des einrichtungskonkreten Be-
	 treuungsangebotes, insbesondere bei 	
	 der Erarbeitung, Umsetzung und Fort-
	 schreibung von pädagogischen Konzepten
-	 Wahrnehmung von analytischen Auf-
	 gaben, Führen von Statistiken
-	 Zusammenarbeit mit anderen Ver-
	 waltungseinheiten, Behörden, Schulen, 	
	 Organisationen und Vereinen 
-	 Anleitung und Schulung unterstellter 	
	 Mitarbeiter/innen, Mitwirkung bei der 	
	 Wahrnehmung der Dienst- und Fachauf-
	 sicht
-	 Gewährleistung der Elternmitwirkung 	
	 und regelmäßige Zusammenarbeit mit 	
	 Eltern 

-	 Erledigung von Aufgaben im Zusammen-
	 hang mit der Haushaltsplanung und 	
	 Haushaltsdurchführung
-	 anteilige Wahrnehmung von Erzieher-
	 tätigkeiten

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
-	 einem abgeschlossenen Studium zur 	
	 Sozialpädagogin/zum Sozialpädagogen 	
	 mit staatlicher Anerkennung oder zur 	
	 Sozialarbeiterin/zum Sozialarbeiter mit
	 staatlicher Anerkennung oder einem 	
	 Fachhochschul-/Bachelorabschluss der 	
	 Sozialen Arbeit oder einer vergleichba-
	 ren Qualifikation gemäß SächsQualiVO 	
	 für pädagogische Fachkräfte
-	 Fähigkeiten zur Motivation, Durchset-
	 zungsvermögen, Teamfähigkeit
-	 sicheren Kenntnissen zu den gesetz-
	 lichen Regelungen des SGB VIII, Landes-
	 jugendhilfegesetz, SächsKitaG, Regelun-
	 gen im Ortsrecht und zu den das Aufga-
	 benfeld tangierenden Verordnungen 	
	 und Vorschriften
-	 guten Kommunikations- und Ausdrucks-
	 fähigkeiten und der Befähigung zum 	
	 analytischen Arbeiten
-	 Fähigkeiten und Ideen zur Entfaltung 	
	 und Weiterentwicklung der körperlichen 	
	 und geistigen Potenziale der Kinder
-	 der gesundheitlichen Eignung zur 	
	 Ausübung der Tätigkeit (Nachweis über 	
	 die von der ständigen Impfkommission 	
	 empfohlenen Masernimpfungen bzw. 	
	 die Immunisierung aufgrund bereits 	
	 durchlittener Krankheit sowie gültiger 	
	 Gesundheitsausweis)

Wir bieten Ihnen:
-	 eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 
	 Tarifvertrag öffentlicher Dienst mit Zu-
	 ordnung zur Entgeltgruppe S16, betrieb-
	 liche Altersvorsorge sowie weitere Sozial-
	 leistungen nach Tarifvertrag
-	 eine unbefristete Beschäftigung
-	 eine Teilzeitbeschäftigung mit einem 	
	 Beschäftigungsumfang von durchschnitt-
	 lich 50% der regelmäßigen wöchentli-
	 chen Arbeitszeit einer vollzeitbeschäftig-
	 ten Arbeitskraft
-	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
-	 Gesundheitsförderung durch Prävention 	
	 und Angebote zu arbeitsmedizinischen 	
	 Vorsorgeuntersuchungen 
Bewerbungsschluss: 6. August 2023

Im Amt für Familie, Schule und Soziales, 
Dezernat Finanzen und Ordnung, ist ab 
01.11.2023 folgende Stelle unbefristet zu 
besetzen als:

Leiter/in einer Kinder-    
tageseinrichtung 
(m/w/d) Kita Schatz-
insel Mosel

Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:

-	Pädagogische Arbeit, dies umfasst unter 
anderem

	 - 	Sicherstellung des Bildungs-, Erzie-
		  hungs-, Betreuungsauftrages 
	 -	 Entwicklung/-fortschreibung des päda-	

	 gogischen Einrichtungskonzeptes 	
	 nach Grundsätzen des Trägers

	 -	 Qualitätssicherung und -entwicklung 	
	 durch Anwendung von PädQuis

	 -	 Koordination der pädagogischen Akti-
		  vitäten, Einbringen neuer Ideen
	 -	 Planung und Durchführung von Team-
		  besprechungen
-	Mitarbeiterführung, insbesondere
	 -	 Weisungsbefugnis gegenüber pädago-
		  gischem Fachpersonal
	 -	 Einarbeitung von neuem Personal 
	 -	 organisatorische und disziplinarische 	

	 Leitung der Mitarbeiter/innen
-	Leitung und Führung der Elternarbeit, 

Gewährleistung der Elternmitwirkung
-	Verwaltung der Einrichtung, dies bein-

haltet beispielsweise
	 -	 Erstellung der jährlichen Haushaltspla-
		  nung und Kontrolle des ausgereichten 	

	 Budgets
	 - 	Erarbeitung von Statistiken und Doku-

mentationen
-	Öffentlichkeitsarbeit

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
-	einem abgeschlossenen Studium zur 

Sozialpädagogin/zum Sozialpädagogen 
mit staatlicher Anerkennung oder zur 
Sozialarbeiterin/zum Sozialarbeiter mit 
staatlicher Anerkennung oder einem 
Fachhochschul-/Bachelorabschluss der 
Sozialen Arbeit oder einer vergleichba-
ren Qualifikation gemäß SächsQualiVO 
für pädagogische Fachkräfte

-	belastbarer Berufserfahrung als Leiter/
in einer Kindertageseinrichtung sowie 
Fähigkeiten zur Motivation, Durchset-

zungsvermögen, Teamfähigkeit 
-	sicheren Kenntnissen zu den gesetzli-

chen Regelungen des SGB VIII, Landesju-
gendhilfegesetz, SächsKitaG, Regelungen 
im Ortsrecht und zu den das Aufgaben-
feld tangierenden Verordnungen und 
Vorschriften

-	guten Kommunikations- und Ausdrucks-
fähigkeiten und der Befähigung zum 
analytischen Arbeiten

-	Fähigkeiten und Ideen zur Entfaltung 
und Weiterentwicklung der körperlichen 
und geistigen Potenziale der Kinder

-	der gesundheitlichen Eignung zur Aus-
	 übung der Tätigkeit (Nachweis über die 

von der ständigen Impfkommission 
empfohlenen Masernimpfungen bzw. 
die Immunisierung aufgrund bereits 
durchlittener Krankheit sowie gültiger 
Gesundheitsausweis)

Wir bieten Ihnen:
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst mit 
Zuordnung zur Entgeltgruppe S18, be-
triebliche Altersvorsorge sowie weitere 
Sozialleistungen nach Tarifvertrag

-	eine unbefristete Beschäftigung
-	eine Vollzeitbeschäftigung
-	Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
-	Gesundheitsförderung durch Prävention 

und Angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 20. August 2023

Im Tiefbauamt, Dezernat Bauen, ist ab 
dem 01.10.2023 folgende Stelle unbefris-
tet zu besetzen als:

Sachbearbeiter/in 
Wasserwirtschaft 
(m/w/d)

Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
-	Bauwerksverwaltung und -prüfung, ins-

besondere
	 - Durchführung von Bauzustandsprü-
		  fungen und Vergabe der Hauptprüfun-
		  gen von Ingenieurbauwerken nach 	

	 DIN 1076 an/über Gewässern zweiter 	
	 Ordnung

	 -	Mitwirkung bei der Fortschreibung des 	
	 Gewässerkatasters

	 -	Auswertung von Prüfberichten und 	
	 Einleitung entsprechender standsicher-

		  heits- und verkehrstechnischer Maß-
		  nahmen
-	Planung von Ingenieurbauwerken sowie 

von Renaturierungsmaßnahmen an Ge-
wässern zweiter Ordnung

-	Durchführung von Baumaßnahmen für 
Ingenieurbauwerke sowie von Renaturie-
rungsmaßnahmen an Gewässern zweiter 
Ordnung

-	weitere fachspezifische Tätigkeiten, z.B.
	 -	 fachliche Stellungnahmen zu Bauan-
		  trägen, Vorhaben im Zusammenhang 	

	 mit Gewässern sowie Schadensersatz-
		  ansprüchen
	 - 	Erarbeitung von Vorlagen für Stadtrat 	

	 und die Ausschüsse
	 -	 Teilnahme an Gewässerschauen
	 -	 Mitarbeit im Zivil- und Katastrophen-
		  schutz
	 -	 Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
-	einer abgeschlossenen Hochschulaus-

bildung (Dipl.-Ing. FH oder Bachelor) im 
Bauingenieurwesen, in der Fachrichtung 
Konstruktiver Ingenieurbau, Wasserbau 
oder in einer vergleichbaren Fachrich-

	 tung
-	Kenntnissen zu den Regelungen aus dem 
	 Sächsischen Wassergesetz, Wasserhaus-

haltsgesetz und dem Sächsischen Natur-

schutzgesetz
-	Kenntnissen zum Sächsischen Straßen-

gesetz sowie der Straßenverkehrsord-
nung und der Sächsischen Bauordnung

-	technisch-ingenieurwissenschaftlichen 
Kenntnissen im Bereich konstruktiver 
Ingenieurbau bzw. Wasserwirtschaft

-	Kenntnissen zu den aktuellen Vergabe-
	 vorschriften sowie zur HOAI in der aktu-

ellen Fassung
-	Kenntnissen in der Anwendung der Bau-

werksdatenbank SIB-Bauwerke und sons-
tigen marktüblichen Office-Programmen

-	Kenntnissen über das Ortsrecht der Stadt 
Zwickau

-	einem hohen Maß an Einsatzbereitschaft 
und körperlicher Belastbarkeit, insbe-
sondere für Arbeiten im Freien unter 
verschiedenen Witterungsbedingungen 

-	einem Führerschein der Klasse B

Wir bieten Ihnen:
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst mit Zu-
	 ordnung zur Entgeltgruppe 10 mit varia-
	 blem Stufeneinstieg in Abhängigkeit der 

aufzuweisenden Berufserfahrung, be-
trieblicher Altersvorsorge sowie weiteren 
Sozialleistungen nach Tarifvertrag

-	eine unbefristete Einstellung
-	eine Vollzeitbeschäftigung mit durch-

schnittlich 39 Stunden wöchentlich
-	Gesundheitsförderung durch Prävention 

und Angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 25. August 2023

Im Tiefbauamt, Dezernat Bauen, ist ab 
sofort folgende Stelle unbefristet zu be-
setzen als:

Sachbearbeiter/in Bau 
und Unterhaltung von 
privaten und öffent-
lichen städtischen 
Straßen und Wegen 
(m/w/d)

Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
-	Bauvorbereitung, Bauleitung sowie 

Bauausführung und -überwachung von 
Maßnahmen an privaten und öffentli-
chen städtischen Straßen, Wegen und 
Zufahrten der Stadt Zwickau

-	Bauabrechnung sowie bautechnische Ab-
	 nahme und Gewährleistungsüberwachung
-	Dokumentation, insbesondere die Aktu-

alisierung der Bestandsunterlagen nach 
erfolgter Baumaßnahme

-	Bearbeitung von Anfragen und Stellung-
nahmen zu Baumaßnahmen

-	Planung, Prüfung und Bewertung von 
barrierefreien Verkehrsanlagen

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
-	einer abgeschlossenen ingenieurtech-

nischen Hochschulausbildung (Diplom 
oder Bachelor) in der Fachrichtung Stra-
ßenbau, Tiefbau, Verkehrswegebau oder 
Verkehrsingenieurwesen oder einem 
Studiengang, welcher vergleichbare 
Kenntnisse vermittelt

-	Fachkenntnissen im Straßen- und Tiefbau
-	Kenntnissen zu den Regelungen aus dem 

Sächsischen Straßengesetz, der Sächsi-
schen Bauordnung, dem Sächsischen 
Naturschutzgesetz sowie der Straßenver-
kehrsordnung

-	Kenntnissen zu den aktuellen Vergabe-
	 vorschriften sowie zur HOAI in der aktu-

ellen Fassung
-	Kenntnissen zu einschlägigen DIN-Vor-

schriften, Richtlinien und technischen 
Regelwerken

-	Grundkenntnissen bezüglich der Altlas-
tenproblematik sowie dem Ortsrecht der 
Stadt Zwickau

-	einem sicheren Umgang mit moderner 
Datentechnik und einem Führerschein 
Klasse B

-	Kenntnissen im Umgang mit digitalen 
Verfahrensabläufen, insbesondere mit 
digitaler Planungssoftware und Aus-
schreibungsprogrammen

Wir bieten Ihnen:
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst mit Zu-
	 ordnung zur Entgeltgruppe 10 mit varia-
	 blem Stufeneinstieg in Abhängigkeit der 

aufzuweisenden Berufserfahrung, be-
trieblicher Altersvorsorge sowie weiteren 
Sozialleistungen nach Tarifvertrag

-	eine unbefristete Einstellung
-	eine Vollzeitbeschäftigung mit durch-

schnittlich 39 Stunden wöchentlich
-	Gesundheitsförderung durch Prävention 

und Angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 25. August 2023

Im Amt für Familie, Schule und Soziales, 
Dezernat Finanzen und Ordnung, ist ab 
01.11.2023 folgende Stelle unbefristet zu 
besetzen:

Schulsekretär/in       
Rudolf-Weiß-Schule 
(m/w/d)

Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
-	Erledigung der äußeren Schulangelegen-

heiten
	 -	 allgemeine Sekretariatsdienste, insbe-
		  sondere Postein- und -ausgang orga-
		  nisieren, elektronische Kommunika-
		  tion, Besucherverkehr organisieren, 	

	 Außenkommunikation sicherstellen, 	
	 Terminkalender führen, Auskünfte er-

		  teilen
	 -	 Schülerangelegenheiten, insbesondere
		  Mitwirkung bei der An-, Aus- und Um-
		  meldung, Bescheinigungen ausstellen 	

	 und ausgeben, Unfall- und Schadens-
		  meldungen, Krankmeldungen entge-
		  gennehmen und registrieren, Vorberei-
		  tung von Vorsorgeuntersuchungen 	

	 und Impfaktionen, Führen der Schüler-
		  datei bzw. der Schüler- und Klassenlisten
	 -	 Angelegenheiten der Lehrkräfte, ins-
		  besondere Lehrerdatei führen, Ent-
		  gegennahme und Erfassung von Krank- 	

	 und Gesundmeldungen an die Schul-
		  aufsichtsbehörde, Entgegennahme und 	

	 Weiterleitung von Anträgen
	 -	 Unterstützung sonstiger schulbezoge-
		  ner Angelegenheiten, insbesondere bei 	

	 der Organisation von Schulveranstal-
		  tungen mitwirken
-	Unterstützung des Haushalts-, Kassen- 

und Rechnungswesens, insbesondere 
Überwachung der zur Eigenbewirt-
schaftung zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mittel, Nachweis über die 
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, 
Feststellungen zur sachlichen und rech-
nerischen Richtigkeit treffen, Verwaltung 
von Bareinnahmen und Abrechnung mit 
den betreffenden Stellen, ggf. Schulkonto 
führen, Büromaterial bestellen und ver-
walten, Inventarliste

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
-	einem Abschluss als Fachangestellte/r 

für Bürokommunikation oder Ver-
waltungs-fachangestellte/r oder einer 
anderen gleichwertigen Ausbildung/
Qualifizierung (z.B. Fachkaufmann/-frau 
für Büromanagement, Sekretärin)

Wünschenswert sind darüber hinaus:
-	Kenntnisse zum Schulgesetz und zu ein-

schlägigen ortsrechtlichen Regelungen 
-	Kenntnisse im Bereich des allgemeinen 

Verwaltungsrechts und spezielle Kennt-
nisse zum Kassen-, Rechnungs- und 
Haushaltswesen

-	sicherer Umgang mit Textverarbeitungs-
programmen und Outlook sowie sichere 
Handhabung gängiger Bürotechnik

-	Fähigkeiten zur Umsetzung von Schreib-
aufträgen nach unterschiedlicher Vor-
lageart

-	Sprachgewandtheit - sehr gutes Kommu-
nikationsvermögen

-	freundliches Auftreten, engagierte und 
selbstständige Arbeitsweise, Belastbar-
keit

Wir bieten Ihnen:
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst mit 
	 Zuordnung zur Entgeltgruppe 5, betrieb-

liche Altersvorsorge sowie weitere Sozial-
leistungen nach Tarifvertrag     (Forts. S. 3)
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Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle 
Bewerbungen – unabhängig von Ge-
schlecht, Nationalität, ethnischer oder 
sozialer Herkunft, Religion, Behinde-
rung, Alter und sexueller Orientierung.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Sind Sie interessiert?
Dann reichen Sie Ihre Bewerbung mit 
den vollständigen Unterlagen bis zum 
genannten Bewerbungsschluss über 
unser Onlinebewerberportal unter  
www.zwickau.de/ausschreibungen ein.

Welche Unterlagen gehören in Ihre 
Bewerbung?
-	 individuelles Motivationsschreiben
-	tabellarischer Lebenslauf

-	Kopien der letzten zwei Schulzeugnis-
se, ggf. des Berufsabschlusszeugnisses 

-	Qualifikationsnachweise, Arbeitszeug-
nisse

-	Beurteilungen von Praktikumseinsät-
zen

Hinweise: Unvollständige Bewerbungs-
unterlagen können nicht berücksichtigt 
werden. Bitte sehen Sie von einer Pa-
pierbewerbung oder einer Bewerbung 
per E-Mail ab. Die Rücksendung von 
postalisch eingegangenen Bewerbungs-
unterlagen kann nur gegen Beifügung 
eines ausrei-chend frankierten (nur 
Briefmarke) Rückumschlages erfolgen.

Unsere Hinweise zum Datenschutz 
finden Sie unter www.zwickau.de/de/
politik/aktuelles/ausschreibungen.php 
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-	eine unbefristete Einstellung
-	eine Teilzeitbeschäftigung mit einem 
	 Beschäftigungsumfang von durch-

schnittlich 80 % der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit einer vollzeit-
beschäftigten Arbeitskraft

-	Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
-	Gesundheitsförderung durch Prävention 

und Angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 20. August 2023 

Im Rechnungsprüfungsamt, Geschäfts-
kreis Oberbürgermeisterin, ist ab sofort
eine Stelle unbefristet zu besetzen als:

Prüfer/in Verwaltungs-
prüfung (m/w/d)

Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
-	örtliche Prüfung von Teilen des Jahresab-

schlusses und des Gesamtabschlusses
-	Durchführung von Kassenprüfungen 
-	Teilnahme an Komplexprüfungen in 

Fachämtern
-	Prüfung der Verwaltungssteuerung
-	beratende und gutachterliche Tätigkeit
-	Prüfung der Programme für die Automati-

on im Finanzwesen nach § 87 SächsGemO
-	Prüfung von Gebührenkalkulationen 

kostenrechnender Einrichtungen
-	Führen der Prüfakten, Erstellen von Prüf-

berichten

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
-	einem betriebswirtschaftlichen oder 

kaufmännischen Fachhochschul- oder 
Hochschulabschluss o d e r einem 
vergleichbaren Abschluss (z.B. Steuer-
fachwirt/in, Dipl.-Kaufmann/-frau (FH), 
Dipl.-Betriebswirt/in (FH))

-	sehr guten betriebswirtschaftlichen Fach-
kenntnissen (Wirtschafts-, Steuer- und 
Abgabenrecht)

-	Kenntnissen des Öffentlichen Rechts und 
Zivilrechts (insbesondere auch Ortsrecht, 
Kommunalrecht)

-	Kenntnissen im Haushalts-, Kassen- und 
Prüfrecht (z.B. Sächsische Kommunal-

	 haushaltsverordnung, Sächsische 
Kommunale Kassen- und Buchführungs-
verordnung, Verwaltungsvorschrift 
Kommunale Haushaltswirtschaft, Ver-
waltungsvorschrift Kommunale Haus-
haltssystematik, Sächsische Kommunale 
Prüfungsverordnung)

-	Grundkenntnissen im Neuen Kommuna-
len Finanzmanagement

-	praktischen Erfahrungen im kommuna-
len Rechnungswesen

-	Kenntnissen der Struktur und der Zusam-
menhänge innerhalb der Verwaltung 

-	sicherem Auftreten sowie Konfliktfähig-
keit und Durchsetzungsvermögen

-	zielorientierte Arbeitsweise
-	Kommunikationsfähigkeit
-	Sicherheit in der Anwendung moderner 

Datentechnik

Wir bieten Ihnen:
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst mit Zu-
	 ordnung zur Entgeltgruppe 10, betrieb-

liche Altersvorsorge sowie weitere Sozial-
leistungen nach Tarifvertrag

-	eine unbefristete Einstellung
-	flexible Arbeitszeiten im Rahmen be-

stehender Gleitzeitregelungen und eine 
Vollzeitbeschäftigung mit durchschnitt-
lich 39 Wochenstunden

-	Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
-	Gesundheitsförderung durch Prävention 

und Angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 23. August 2023

Im Tiefbauamt, Dezernat Bauen, ist ab 
01.09.2023 folgende Stelle unbefristet zu 
besetzen als:

Mitarbeiter/-in Licht-
signalanlagen (m/w/d)

Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:

-	Konfiguration, Wartung und Instand-
haltung der mobilen und stationären 
Lichtsignalanlagen (LSA), dies umfasst:

	 -	 Reparatur der Außenanlagen und Wech-
		  sel von Bauteilen
	 -	 Fehlerbehebung und Instandhaltung 	

	 der Steuergeräte
	 -	 Dokumentation aller durchgeführten 	

	 Kontrollen und Reparaturen
- 	Konfiguration, Überwachung und In-
	 standhaltung der Systemkomponenten, 	

insbesondere
	 -	 Konfiguration und Instandhaltung der 	

	 Sehbehinderteneinrichtungen
	 -	 Instandhaltung des Netzwerkes der 	

	 Lichtsignalanlagen
	 -	 Programmierung der verschiedenen 	

	 Verkehrserfassungssysteme
	 -	 Überwachung der ÖPNV-Systeme und 	

	 der V2X-Systeme
-	Mitwirkung bei der Reparatur durch 

Wartungsfirmen
-	Erstellung bzw. Veränderung von Steuer-

programmen der Lichtsignalanlagen 
-	Wartung und Instandhaltung der mobi-

len und stationären verkehrstechnischen 
Straßenausrüstungen (Verkehrszeichen, 
Geländer, Leiteinrichtungen etc.)

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
-	einer abgeschlossenen Ausbildung als 

Elektroniker/-in für Gebäude- und Infra-
struktursysteme, Elektroniker/-in für Be-
triebstechnik oder einer vergleichbaren 
Ausbildung

-	besonderer Umsicht und Zuverlässigkeit 
bei der Aufgabenerfüllung

-	Kenntnissen in Netzwerktechnik, Be-
triebssystemen und gängigen Office-An-
wendungen

-	Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung 
(Teilnahme an Bereitschaftsdiensten 
– eine 24-Stunden-Verfügbarkeit bei 
maximal 30 Minuten Zugriffszeit muss 
gewährleistet sein)

-	einem Führerschein mindestens der Klas-
	 se C1E oder der Bereitschaft diesen auf 

eigene Kosten kurzfristig zu erwerben
-	physischer Belastbarkeit sowie gesund-

heitlicher Eignung für die Arbeit im 
Freien und in großer Höhe

-	guten Ortskenntnissen

Wir bieten Ihnen:
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst mit 
Zuordnung zur Entgeltgruppe 7, betrieb-
licher Altersvorsorge sowie weiteren

	 Sozialleistungen nach Tarifvertrag
-	eine unbefristete Einstellung 
-	eine Vollzeitbeschäftigung mit durch-

schnittlich 39 Wochenstunden
-	Gesundheitsförderung durch Prävention 

und Angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 13. August 2023

Ö F F E N T L I C H E B E K A N N TM AC H U N G

5. Änderungsverordnung zur Verordnung der Stadt Zwickau 
über die Festsetzung von Parkgebühren vom 29.11.2006 vom 
06.07.2023
Auf Grund von § 6 a Abs. 5a, 6 und 7 des 
Straßenverkehrsgesetztes vom 5. März 
2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert 
durch Art. 16 des Gesetzes vom 2. Mai 2023 
(BGBl. I S. 2023) i. V. m § 25 Sächsisches 
Straßenverkehrsrechtsgesetz vom 3. Mai 
2019 (SächsGVBl. S. 317) sowie der Ver-
ordnung der Sächsischen Staatsregierung 
für das Ausstellen von Parkausweisen in 
städtischen Quartieren (Parkausweisver-
ordnung) vom 3. April 2022 (SächsGVBl. 
S. 284) erlässt die Stadt Zwickau als Untere 
Verkehrsbehörde mit Zustimmung des 
Stadtrates vom 29.06.2023 folgende 5. Än-
derungsverordnung zur Verordnung der 
Stadt Zwickau über die Festsetzung von 
Parkgebühren:

§ 1

Der § 2 der Parkgebührenordnung wird 
wie folgt neu gefasst:

„§ 2
Tarifzonen und Bewirtschaftungszeit

Abs. 1
Die Parkflächen werden in drei Tarifzonen 
gemäß Anlage 1 gegliedert.
Abs. 2
Die Bewirtschaftungszeit wird werktags 
auf
-	8 bis 20 Uhr in den Tarifzonen I und II 

sowie
-	8 bis 18 Uhr in der Tarifzone III 
festgesetzt.
Abweichend davon gilt am Hauptbahn-
hof eine Bewirtschaftungszeit von 5 bis 
22 Uhr.“

§ 2

Der § 3 der Parkgebührenordnung wird 
wie folgt neu gefasst:

„§ 3
Höhe der Parkgebühren

Abs. 1 
Das Parken ist in der ersten halben Stunde 
gebührenfrei. 
Nach der ersten gebührenfreien halben 

Stunde werden folgende Parkgebühren 
erhoben:
Tarifzone I 	 1 Stunde	 =	 1,00 €
	 2 Stunden	 =	 2,00 €
	 3 Stunden	 =	 4,00 €
Die Höchstparkdauer beträgt 3,5 Stunden.

Tarifzone II 	 1 Stunde	 =	 1,00 €
	 2 Stunden	 =	 1,50 €
	 3 Stunden	 =	 3,00 €
Die Höchstparkdauer beträgt 3,5 Stunden.

Tarifzone III 	 1 Stunde	 =	 0,80 €
	 2 Stunden	 =	 1,20 €
	 3 Stunden	 =	 2,00 €
Die Tagesgebühr beträgt 4,00 €.
Abs. 2
Abweichend von Absatz 1 gilt auf Park-
plätzen der Tarifzone III mit mehr als 50 
Stellplätzen eine Tagesgebühr in Höhe von 
1,00 €. Der Parkplatz „Am Brückenberg“ ist 
gebührenfrei.
Abs. 3
Die Parkgebühr ist am Parkscheinauto-
mat oder über den am Parkscheinautomat 
ausgewiesenen Anbieter für bargeldloses 
Zahlen zu entrichten. Die ausgewiesenen 
Parkgebühren inkludieren den aktuell 
gültigen Umsatzsteuersatz, soweit sie der 
gesetzlichen Umsatzsteuerpflicht unter-
liegen.

§ 3

Der § 4 der Parkgebührenordnung wird 
wie folgt neu gefasst:

„§ 4
Höhe der Gebühren  

für die Ausstellung von  
Bewohnerparkausweisen

Die jährlich zu entrichtende Gebühr für 
die Ausstellung eines Bewohnerparkaus-
weises beträgt ab 
01.01.2024 	 =	 60,00 €
01.01.2025	 =	 90,00 €
01.01.2026	 =	 120,00 €.

§ 4

Nach § 4 wird ein neuer § 5 mit folgendem 
Wortlaut eingefügt:

„§ 5
Inkrafttreten

…“

§ 5

Diese Änderungsverordnung tritt am Tag 
nach ihrer Verkündung in Kraft.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Diese Verordnung wird hiermit aus-
gefertigt und ist unter Hinweis auf § 4 
Abs. 4 SächsGemO öffentlich bekannt zu 
machen.

Zwickau, den 06.07.2023

Constance Arndt
Oberbürgermeisterin

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der SächsGemO beim 
Zustandekommen dieser Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, dass
1.	 die Ausfertigung der Verordnung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Verordnung ver-
letzt worden sind,

3.	 der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a)	 die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
b)	 die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Stadt 
Zwickau unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.
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KORREKTUR - Bedauerlicherweise hat sich im Pulsschlag Nr. 14 vom 14.07.2023 in der Anlage 1 der Bekanntmachung der Änderungsverordnung der Parkgebührenverordnung 
ein Darstellungsfehler eingeschlichen. Aufgrund dessen wird die 5. Änderungsverordnung der Parkgebührenverordnung mit korrigierter Grafik erneut abgedruckt.

AU S S C H R E I B U N G

 Franz-Mehring-Straße, Decken-
erneuerung Gehweg
a)	 Stadtverwaltung Zwickau, Tiefbauamt, Werdauer 

Straße 62, 08056 Zwickau, Telefon: 0375 836601, 
Fax: 0375 836666, E-Mail: Tiefbauamt@zwickau.de 

b)	 Öffentliche Ausschreibung 
c)	 Angebote können nur elektronisch abgegeben 

werden. 
d) 	 Einheitspreisvertrag 
e) 	 Franz-Mehring-Straße, 08058 Zwickau
f)	 Franz-Mehring-Straße, Deckenerneuerung 

Gehweg zwischen Stephan-Roth-Straße und 
Kurt-Eisner-Straße, u.a.: 

	 - Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung,
		  Baumschutz 
	 - 1.150 m² Asphaltbefestigung aufnehmen 
	 - 325 m³ Bodenaushub 
	 - 500 m² Betonsteinpflasterdecke herstellen 
	 - 120 m Tiefborde setzen 
	 - 385 m² Schotterrasen herstellen 
	 - Bodenindikatoren an Querungsstellen 
g) 	 Es werden keine Planungsleistungen gefordert. 
h) 	 nein 
i) 	 Beginn: 09.10.2023, Ende: 15.12.2023 
j)	 Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. 
k) 	 Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote 

zugelassen ist.
l)	 Die Vergabeunterlagen werden auf der Ver-

gabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein 
unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist 
möglich unter https://www.evergabe.de/unter-

lagen/2787040/zustellweg-auswaehlen. 
m) 	entfällt 
n) 	 entfällt 
o) 	 Frist für den Eingang der Angebote: 08.08.2023, 

09:30 Uhr; Bindefrist: 30.09.2023 
p) 	 Elektronische Angebote sind auf der Vergabe-

plattform evergabe.de abzugeben. 
q) 	 Deutsch 
r) 	 Preis 
s) 	 08.08.2023, 09:30 Uhr, Ort: Verwaltungszen-

trum Zwickau; Personen, die anwesend sein 
dürfen: keine

t) 	 nicht angegeben 
u) 	 VOB/B 
v) 	 Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamt-

schuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter 

w)	 Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben 
oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl 
der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnitt-
lich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem 
Leitungspersonal 

	 zusätzlich: Freistellungsbescheinigung nach 
	 § 48b Einkommensteuergesetz, Unbedenklich-

keitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft 
des zuständigen Versicherungsträgers, Nach-
weis Haftpflichtversicherung und Höhe der 
Deckungssumme 

	 Nachweis der Qualifikation des zu benennenden 
Verantwortlichen nach M VAS 1999 

x)	 Landesdirektion Sachsen, Referat 39, Altchem-
nitzer Straße 41, 09120 Chemnitz

Sprechstunde der 
Oberbürgermeisterin
Am Donnerstag, dem 3. August lädt Ober-
bürgermeisterin Constance Arndt wieder 
zur Bürgersprechstunde ein. Diese findet 
in der Zeit von 15 bis 17 Uhr in den Dienst-
räumen im 1. OG des Rathauses, Haupt-
markt 1, statt.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger 
haben somit die Möglichkeit, mit der 
Oberbürgermeisterin ins Gespräch zu 
kommen, Fragen zu stellen, Hinweise zu 
geben oder Kritik zu äußern.
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Bekanntmachung über die Auslegung des Rahmenbetriebsplanes im bergrechtlichen 
Planfeststellungsverfahren zum Vorhaben „Kiessandgrube Schneppendorf (7445)“ auf 
der Gemarkung Hain der Stadt Zwickau im Landkreis Zwickau vom 04. Juli 2023

I.
Das Sächsische Oberbergamt führt als für 
das Verfahren und für die Entscheidung 
über die Zulässigkeit des oben genannten 
Vorhabens zuständige Behörde auf Antrag 
der Heidelberger Sand und Kies GmbH, 
Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg vom 
24. April 2023 unter dem Geschäftszeichen 
23-0522/525/1-2023/12049 ein bergrecht-
liches Planfeststellungsverfahren mit 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 
§ 52 Absatz 2a und § 57a Bundesberggesetz 
(BBergG) vom 13. August 1980 (BGBl. I 
S. 1310), zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 
geändert, in Verbindung mit § 68 Absatz 1 
und § 70 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5) 
geändert worden ist und § 1 des Gesetzes 
zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- 
und des Verwaltungszustellungsrechts 
für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) 
vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142), das 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 
2013 (SächsGVBl. S. 503) geändert worden 
ist sowie den §§ 72 ff. des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 
(BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 
24 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2154) geändert worden ist, durch.

II.
Die Heidelberger Sand und Kies GmbH 
wurde mit Umschreibung im Handels-
register am 18. Mai 2023 in die Heidelberg 
Materials Mineralik DE GmbH umfirmiert, 
weshalb im Folgenden der neue Name des 
Antragstellers verwendet wird.
Die Heidelberg Materials Mineralik DE 
GmbH ist Inhaberin mehrerer Bergbaube-
rechtigungen zur Gewinnung von Sanden 
und Kiesen im Freistaat Sachsen, unter 
anderem des Bergwerkseigentums „Susi“ 
bei Schneppendorf. Sie bedient den Markt 
im Raum südlich von Leipzig, Chemnitz, 
Zwickau und Mittelsachsen. Um die 
Marktversorgung aller Kornfraktionen 
auch zukünftig sicherstellen zu können, 
plant die Heidelberg Materials Mineralik 
DE GmbH, die Lagerstätte Schneppendorf 
bei Zwickau neu aufzuschließen. 
Hierfür reichte die Heidelberg Materials 
Mineralik DE GmbH einen obligatorischen 
Rahmenbetriebsplan ein. Der Antrag auf 
Zulassung des obligatorischen Rahmenbe-
triebsplanes umfasst:
-	die Rohstoffgewinnung von 400 Kilo-

tonnen pro Jahr im Trocken- und Nass-
schnitt auf einer Fläche von 68,3 Hektar,

-	die Errichtung und den Betrieb einer 
Aufbereitungsanlage mit Kieswäsche 
östlich des Bergwerksfeldes mit einer 
Durchsatzleistung von 400 Kilotonnen 
pro Jahr,

-	die Errichtung und den Betrieb von  
Tagesanlagen auf einer Fläche von 
5,4 Hektar,

-	die Errichtung und den Rückbau von  
Anlagen des Immissionsschutzes (Ver-
wallungen),

-	die Schaffung eines Straßenanschlusses 
an die Staatsstraße S 286 mit Anbindung 
an den Wirtschaftsweg (parallel zur 
S 286) sowie an die Jüdenhainer Straße/
Schneppendorfer Straße,

-	die Verfüllung nicht nutzbarer tagebau-
eigener Bestandteile sowie von Abraum-
material,

-	die Verfüllung mit bergbaufremdem 
mineralischem Material,

-	die Wiedernutzbarmachung der in An-
spruch genommenen Flächen.

Durch das Vorhaben können etwa 17,8 Mil-
lionen Tonnen Sande und Kiese gewonnen 
und in der Aufbereitungsanlage zu hoch-
wertigen Baumaterialien aufbereitet wer-
den. Der beantragte Geltungsbereich des 
Rahmenbetriebsplanes beträgt insgesamt 
78,8 Hektar, wovon 68,3 Hektar für die 
Gewinnung in Anspruch genommen wer-
den sollen. Bei einer jährlich maximalen 
Flächeninanspruchnahme von 1,76 Hektar 
und der beantragten jährlichen Rohstoff-
fördermenge von 400 Kilotonnen ergibt 
sich eine rein auf die Gewinnungsarbeiten 
bezogene Laufzeit von etwa 45 Jahren. Auf-
grund der erforderlichen Wiedernutzbar-
machungsarbeiten ist eine Gesamtlaufzeit 
von 60 Jahren beantragt.
Das Vorhaben befindet sich im Land-
kreis Zwickau. Für das Bergbauvorhaben 
und die landschaftspflegerischen sowie 
naturschutzfachlichen Kompensations-
maßnahmen werden Flurstücke in der 
Gemarkung Hain der Stadt Zwickau be-
ansprucht. Der Untersuchungsrahmen 
der Umweltverträglichkeitsprüfung und 

weiterer Umweltprüfungen erstreckt sich 
auf Flächen der Stadt Zwickau und der Ge-
meinde Mülsen.

III.
Der Rahmenbetriebsplan für das Vorha-
ben „Kiessandgrube Schneppendorf“ liegt 
in der Zeit vom Montag, dem 7. August 
2023 bis einschließlich Dienstag, dem 
12. September 2023, bei den folgenden 
Stellen für jedermann zur Einsichtnahme 
aus:
in der Stadtverwaltung Zwickau, Stadt-
planungsamt, Katharinenstraße 11, 
08056 Zwickau, 3. Obergeschoss, Raum 
419 (Sekretariat Stadtplanungsamt)
während der Dienststunden:
Montag:	 08:00 bis 12:00 Uhr und  

13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag:	 08:00 bis 12:00 Uhr und 

13:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch:	 08:00 bis 12:00 Uhr und 

13:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag:	 08:00 bis 12:00 Uhr und 

13:00 bis 16:00 Uhr.
Eine weitere Möglichkeit der Einsichtnah-
me besteht dienstags in der Stadtverwal-
tung Zwickau, Stadtteilverwaltung Cros-
sen, Schneppendorfer Straße 11, 08058 
Zwickau, Beratungsraum (ebenerdig). 
Dieser Raum ist barrierefrei erreichbar.
Öffnungszeiten: 	
Dienstag:	 08:30 bis 12:00 Uhr und 

13:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
Die Planunterlagen können im oben 
genannten Zeitraum ebenfalls bei der Ge-
meindeverwaltung Mülsen, Bauamt Raum 
126 zu den dort in der Bekanntmachung 
genannten Zeiten von der Öffentlichkeit 
eingesehen werden.

IV.
1.	 Die betroffene Öffentlichkeit kann 

gemäß § 57a Absatz 1 Satz 5 BBergG in 
Verbindung mit § 21 Absatz 1, 2 und 5 
des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. März 
2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist, 
bis einen Monat nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist, das heißt bis einschließlich 
Donnerstag, dem 12. Oktober 2023

	 bei der Stadt Zwickau, Stadtverwaltung, 
Postfach 20 09 33, 08009 Zwickau oder

	 bei dem Sächsischen Oberbergamt, 
Kirchgasse 11, 09599 Freiberg 

	 schriftlich oder zur Niederschrift Ein-
wendungen gegen den Plan erheben 
oder sich dazu äußern. Betroffene 
Öffentlichkeit ist jede Person, deren 
Belange durch die Zulassungsentschei-
dung oder den Plan berührt werden; 
hierzu gehören auch Vereinigungen, de-
ren satzungsmäßiger Aufgabenbereich 
durch die Zulassungsentscheidung 
oder den Plan berührt wird, darunter 
auch Vereinigungen zur Förderung des 
Umweltschutzes (§ 2 Absatz 9 UVPG). 
Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird 
darauf hingewiesen, dass die Anhörung 
zu den ausgelegten Planunterlagen 
auch die Einbeziehung der Öffentlich-
keit zu den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens gemäß § 18 UVPG ist.

	 Für elektronisch signierte sowie ver-
schlüsselte elektronische Dokumente 
besteht kein Zugang.

	 Es ist ausreichend, wenn die Einwen-
dung oder Äußerung bei einer der oben 
genannten Stellen fristgemäß erhoben 
wird. Das Erheben von gleichlautenden 
Einwendungen oder Äußerungen bei 
jeder der oben genannten Stellen ist 
nicht erforderlich.

	 Die Einwendungen und Äußerun-
gen müssen zumindest den Namen 
sowie die volle Anschrift der jeweili-
gen Person enthalten. Sie sollten den 
geltend gemachten Belang und das 
Maß der Beeinträchtigung erkennen 
lassen. Es wäre wünschenswert, wenn 
bei Eigentumsbeeinträchtigungen in 
den Einwendungen oder Äußerungen 
möglichst die Flurstücksnummern und 
Gemarkungen der betroffenen Grund-
stücke angegeben werden.

	 Unberücksichtigt bleiben vor Beginn 
der Auslegung erhobene Einwendun-
gen und Äußerungen. 

	 Bei Einwendungen oder Äußerungen, 
die von mehr als 50 Personen auf 
Unterschriftslisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter gleichlauten-
der Texte eingereicht werden (gleich-
förmige Eingaben), ist auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite 
ein Unterzeichner mit Namen, Beruf 
und Anschrift als Vertreter der übrigen 

Unterzeichner zu bezeichnen, soweit 
nicht ein Bevollmächtigter bestellt ist. 
Anderenfalls können diese Einwendun-
gen oder Äußerungen unberücksichtigt 
bleiben (§ 17 VwVfG). Es können ferner 
gleichförmige Eingaben insoweit unbe-
rücksichtigt bleiben, als Unterzeichner 
ihren Namen oder ihre Anschrift nicht, 
unvollständig oder unleserlich angege-
ben haben.

	 Es wird darauf hingewiesen, dass keine 
Eingangsbestätigung erfolgt.

2.	 Mit Ablauf der oben genannten Äuße-
rungsfrist sind für das Verfahren über 
die Zulässigkeit des Vorhabens alle 
Einwendungen und Äußerungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 57a 
Absatz 1 Satz 5 BBergG in Verbindung 
mit § 21 Absatz 4 Satz 1 UVPG). 

3.	 Nach Ablauf der Äußerungsfrist werden 
die rechtzeitig erhobenen Einwendun-
gen und Äußerungen, die rechtzeitig 
abgegebenen Stellungnahmen der 
anerkannten Vereinigungen sowie 
die Stellungnahmen der Behörden zu 
dem Rahmenbetriebsplan mit dem 
Träger des Vorhabens, den Behörden, 
den Betroffenen sowie denjenigen, die 
Einwendungen erhoben oder Stellung-
nahmen abgegeben haben in einem 
Termin erörtert (Erörterungstermin). 

	 Der Erörterungstermin wird mindes-
tens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt gemacht. 

	 Grundsätzlich sind die Behörden, der 
Träger des Vorhabens sowie diejeni-
gen, die Einwendungen erhoben oder 
Stellungnahmen oder Äußerungen ab-
gegeben haben, von dem Erörterungs-
termin gesondert zu benachrichtigen. 
Sind außer der Benachrichtigung der 
Behörden und des Trägers des Vor-
habens mehr als 50 Benachrichtigun-
gen vorzunehmen, so können diese 
Benachrichtigungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden.

	 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch ohne ihn 
verhandelt werden.

4.	 Kosten, die durch Einsichtnahme in die 
Planunterlagen, für die Erhebung von 
Einwendungen und das Vorbringen von 
Äußerungen, die Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder Vertreterbestellung 
entstehen, werden nicht erstattet.

5.	 Über die Einwendungen und Äu-
ßerungen wird nach Abschluss des 
Anhörungsverfahrens durch die Plan-
feststellungsbehörde entschieden. Die 
Zustellung der Entscheidung über die 
Einwendungen kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 
außer an den Träger des Vorhabens 
mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-
men sind.

6.	 Nach der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) wird über die 
Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten informiert, unter anderem über 
die Rechte der „Betroffenen“, deren 
personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. Zur Datenschutzerklärung ge-
langen Sie über folgenden Link: 

	 https://www.oba.sachsen.de/download/
Formblatt_Datenschutz_Informatio-
nen_zu_PFV.pdf

V.
Das Sächsische Oberbergamt hat gemäß 
§§ 52 Absatz 2a und der Verordnung nach 
57c BBergG festgestellt, dass für das Vorha-
ben eine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
besteht, da die beanspruchte Abbaufläche 
größer als 25 Hektar und das Vorhaben mit 
der Herstellung von Gewässern verbunden 
ist (§ 1 Ziffer 1 b) aa) und bb) der Verord-
nung über die Umweltverträglichkeits-
prüfung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V 
Bergbau) vom 13. Juli 1990 (BGBL. I Seite 
1420), die zuletzt durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 8. November 2019 (BGBl. I 
S. 1581) geändert worden ist).
Die Entscheidung über Zulässigkeit oder 
Ablehnung des Vorhabens ergeht nach 
Durchführung des Planfeststellungsver-
fahrens mit einem Planfeststellungs- bzw. 
Versagungsbeschluss.
Der Vorhabenträger hat neben dem Er-
läuterungsbericht die nachfolgenden ent-
scheidungserheblichen Unterlagen über 
die Umweltauswirkungen des Vorhabens 
vorgelegt:
-	einen Bericht zu den voraussichtlichen 

Umweltauswirkungen des Vorhabens 
(UVP-Bericht), GICON®-Großmann  
Ingenieur Consult GmbH, 20. März 2023,

-	eine FFH-Verträglichkeitsvoruntersu-
chung für das FFH-Gebiet „Mittleres 
Zwickauer Muldetal“ – Teilfläche „Mulde 
südlich Glauchau“ DE 4842-301, GICON®-
Großmann Ingenieur Consult GmbH, 
27. März 2023,

-	einen Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag, GICON®-Großmann Ingenieur 
Consult GmbH, 20. März 2023,

-	eine Unterlage zur Wiedernutzbarma-
chung und Ausgleichbarkeit des Ein-
griffs, GICON®-Großmann Ingenieur 
Consult GmbH, 20. März 2023,

-	Geologische/Geotechnische Unterlagen:
•	Geologischer Lagerstättenbericht, Hei-

delberg Cement CCM NEECA, 3. Februar 
2022,

•	Standsicherheitseinschätzung für die 
Böschungen im Bereich der angren-
zenden Straße S 286 neu und K 6705 / 
K 9305 im Kiessandtagebau Schnep-
pendorf, Herr Dr.-Ing. Thomas Meier 
(Anerkannter Sachverständiger für 
Geotechnik), BAUGRUND DRESDEN In-
genieurgesellschaft mbH, 11. Juni 2021,

-	ein Hydrogeologisches Gutachten, 
Dokumentation, BGD ECOSAX GmbH, 
30. März 2023,

-	eine Unterlage zu Hydrogeologischen 
Berechnungen unter Berücksichtigung 
hoher Grundwasserverhältnisse, BGD 
ECOSAX GmbH, 13. September 2022,

-	eine Limnologische Einschätzung, BGD 
ECOSAX GmbH, 17. Mai 2022,

-	ein Fachbeitrag nach EG-Wasserrahmen-
richtlinie, BGD ECOSAX GmbH, 30. März 
2023,

-	eine Dokumentation der Altlastenbewer-
tung für zwei Teilflächen randlich des 
Vorhabensbereiches Kiessandtagebau 

Schneppendorf, BGD ECOSAX GmbH, 
4. März 2021/14. Januar 2022,

-	eine Schallimmissionsprognose nach 
TA Lärm, GICON®-Großmann Ingenieur 
Consult GmbH, 29. April 2022,

-	eine Staubimmissionsprognose, GI-
CON®-Großmann Ingenieur Consult 
GmbH, 11. März 2023,

-	eine Allgemeinverständliche Zu-
sammenfassung des obligatorischen 
Rahmenbetriebsplans sowie eine all-
gemeinverständliche nichttechnische 
Zusammenfassung des UVP-Berichts 
nach § 16 Absatz 1 Nummer 7 UVPG, 
GICON®-Großmann Ingenieur Consult 
GmbH, 30. März 2023.

Diese sind Bestandteil der ausliegenden 
Planunterlagen und können ebenfalls im 
oben genannten Auslegungszeitraum 
in der Stadtverwaltung Zwickau, Stadt-
planungsamt, Katharinenstraße 11, 08056 
Zwickau, 3. Obergeschoss Raum 419 (Sekre-
tariat Stadtplanungsamt) und in der der 
Stadtverwaltung Zwickau, Stadtteilverwal-
tung Crossen, Schneppendorfer Straße 11, 
08058 Zwickau, Beratungsraum (ebenerdig) 
von der Öffentlichkeit eingesehen werden.
Weitere relevante Informationen können 
bei dem für das Umweltverträglichkeits-
prüfungsverfahren und für die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens 
zuständigen Sächsischen Oberbergamt 
eingeholt werden. Zudem können an 
dieses auch Äußerungen und Fragen ge-
richtet werden. Insofern ist auf die unter 
Punkt IV.1 dieser Bekanntmachung be-
nannte Frist zu verweisen.

VI.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und 
der auszulegende Plan (Rahmenbetriebs-
plan) ist gemäß § 57a Absatz 1 Satz 5 
BBergG i. V. m. § 20 UVPG und gemäß § 27a 
VwVfG auch an folgender Stelle im Inter-
net einsehbar:

https://buergerbe-
teiligung.sachsen.
de/portal/oba/
beteiligung/the-
men/1035879
	   

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt des zur 
Einsicht ausgelegten Plans (§ 57a Absatz 1 
Satz 5 BBergG i. V. m. § 20 Absatz 2 Satz 2 
UVPG, § 27 a Abs. 1 Satz 4 VwVfG).
Darüber hinaus sind die entscheidungs-
erheblichen Unterlagen gemäß den 
Bestimmungen des Sächsischen Umwelt-
informationsgesetzes (SächsUIG) bei dem 
Sächsischen Oberbergamt, Kirchgasse 11, 
09599 Freiberg, auf Antrag zugänglich.

Freiberg, den 04. Juli 2023
Sächsisches Oberbergamt
Dr. Falk Ebersbach
Referatsleiter

Zwickau, 20.07.2023
Silvia Queck-Hänel
Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin 
und Bürgermeisterin für Bauen

Baumaßnahme: Sandweg und Ziegelstraße    
erhalten neue Fahrbahnen und Gehwege
Nach Realisierung der Baumaßnahme 
„Ausbau der Hilfegottesschachtstra-
ße“ im Gewerbe- und Industriegebiet 
Reichenbacher Straße bis 2021 soll in 
den nächsten Jahren abschnittsweise 
die Flurstraße, als letzter Straßenzug 
in diesem Gebiet, grundhaft ausgebaut 
werden. Um die Erreichbarkeit der An-
lieger für die Bauarbeiten im Bereich 
Reichenbacher Straße/Flurstraße/
Dr.-Sinstedten-Straße sicherstellen zu 
können, starteten am Dienstag, 25. Juli 
2023 die Arbeiten zur Ertüchtigung des 
Sandweges und der Ziegelstraße.

Die Baumaßnahme ist eine Gemein-
schaftsmaßnahme der Stadt Zwickau 
und der Wasserwerke Zwickau GmbH. 
Neben der Erneuerung des Straßenrau-
mes (Fahrbahn und Gehweg) wird auch 
die Trinkwasserleitung ausgewechselt 
und die Abwasserleitung neu hergestellt.
Aufgrund der umfangreichen Bauarbei-
ten ist von einer abschnittsweisen Reali-

sierung unter Vollsperrung auszugehen: 
1. BA: 	 Sandweg von Reichenbacher 
	 Straße bis Mitte der Zufahrten zu 	
	 Autarkstrom GmbH und Zweirad 	
	 Mildner,
2. BA: 	Sandweg von Mitte der Zufahrten 	
	 zu Autarkstrom GmbH und Zwei-
	 rad Mildner bis Ziegelstraße,
3. BA: 	Ziegelstraße.

Das Parken im Straßen- bzw. Bauraum 
muss während der Bauarbeiten einge-
schränkt werden, um sowohl die Bau-
transporte als auch die Müllentsorgung 
sicherzustellen. Anlieger werden ge-
beten, auf Parkmöglichkeiten im Umfeld 
auszuweichen.
Es wird im gesamten Bauzeitraum zu 
Beeinträchtigungen und Behinderun-
gen für Anlieger und Gewerbetreibende 
kommen. Die Stadt Zwickau bittet um 
Verständnis.
Ein Bauende für alle Arbeiten ist im 
Dezember 2023 geplant. 

Mit dem Bau beauftragt wurde die Firma 
Hoch- und Tiefbau GmbH Crossen.
Die Gesamtkosten für die im Auftrag der 
Stadt Zwickau vergebenen Leistungen 
betragen 250.000 Euro.

F OTO: STA DT ZW I C K AU
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Schattenspender Baum - Stadt Zwickau unterhält über 24 000 davon
BAUM S C H UTZ U N D K L I M A A N G E PA S ST E N E U P F L A N ZU N G E N G EW I N N E N A N B E D E UTU N G

 Sonne satt und Temperaturen bis zu 35 
Grad – das hochsommerliche Wetter im 
Juli ließ auch Zwickau kräftig schwitzen. 
Wer sich an heißen Tagen im Freien auf-
hält, sollte sich möglichst ein kühles, 
schattiges Plätzchen suchen – am besten 
unter einem Baum. Hier trifft die Sonne 
nur auf die obere Baumkrone. Die Luft 
im und unter dem Baum bleibt Dank 
der Verdunstung von Wasser an der 
Blattoberfläche und der dicken, luftigen 
Baumkrone stets gekühlt. Der Schatten 
der Bäume hilft außerdem, die Hitze in 
Städten zu reduzieren.

Auf den kommunalen Flächen (außer 
Waldpark) und Straßen in Zwickau unter-
hält die Stadt insgesamt 24.445 Laubbäu-
me (Quelle: Baumkataster, Stand 2023). 
Im Wesentlichen bilden die reinen Arten 
Winterlinde, Spitzahorn, Gemeine Esche 
und Stieleiche sowie deren verschiedene 
Sorten den Hauptanteil an Stadtbäumen 
in Zwickau. Damit stellen nur 4 Gattungen 
fast die Hälfte aller Bäume in Zwickau dar. 
Neben den stark vertretenen typischen 
Straßenbaumarten wachsen aber auch 
Maulbeere, Tulpen-, Lederhülsen-, Kork- 
und Schnurbaum sowie andere seltenere 
Baumarten in 32 Arten- und Sortengrup-
pen im Stadtgebiet.

Heiße Sommer schwächen einheimische 
Bäume
Bisher nur wenig verwendete klimaan-
gepasste Baumarten sollen in Zukunft 
stärker das Ortsbild prägen, da einige 
heimische Baumarten häufiger Probleme 
mit den sich ändernden klimatischen Be-
dingungen zeigen. Seit den letzten Jahren 
tauchen verstärkt neue Krankheiten mit 
erwähnenswertem Schadpotential auf. 
Gerade der Bergahorn ist zunehmend 
von der Rußrindenkrankheit betroffen, 
die auch für Menschen gefährlich werden 
kann. Die zunehmend heißen Sommer 
mit langen Trockenzeiten begünstigen die 
Infektion, welche durch einen Pilz ausge-
löst wird und zum Absterben des Baumes 
führt. Erste Krankheitszeichen sind welke 
Kronenteile sowie Schleimflussflecken am 

Stamm. Unter der Rindenoberfläche reifen 
Pilzsporen heran, welche im späteren 
Krankheitsverlauf an Rindenrissen und 
unter der abblätternden Rinde als schwar-
ze Pilzsporen zum Vorschein kommen. 
Der Stamm sieht aus, als wäre er mit Ruß 
überzogen. Im letzten Infektionsstadium 
ist sogar für den Menschen Vorsicht ge-
boten! Die Sporen verursachen schwere 
Atemwegsprobleme und befallene Bäume 
müssen von Fachleuten mit entsprechen-
der Schutzausrüstung entfernt werden.

Baumbestand schützen - Zukunftsbäume 
pflanzen
Derartige Entwicklungen können auf 
Grund des Klimawandels durchaus weiter 
an Bedeutung gewinnen und müssen sen-
sibel registriert werden. Unabdingbar für 
eine dauerhafte Durchgrünung unserer 
Stadt ist daher eine Risikostreuung durch 
die Pflanzung zukunftsfähiger Baumarten.
Aber auch der Schutz und die Pflege vor-
handener Altbäume muss höchste Priori-
tät erhalten, denn mit jedem verloren 
gegangenen Altbaum müssten laut Prof. 
Dr. Roloff von der TU Dresden 400 Jung-
bäume gepflanzt werden, um diesen 
Verlust annähernd auszugleichen (Quelle: 
PRO BAUM, Ausgabe 2/2023, Seite 26, Titel: 
Andreas Roloff: Ein Altbaum erbringt Um-
weltleistung von 400 Jungbäumen).

Die nach der Gehölzschutzsatzung der 
Stadt Zwickau angeordneten Ersatzpflan-
zungen sind hiervon noch weit entfernt. 
Jährlich werden durchschnittlich 1371 
Gehölzfällungen genehmigt (städtisch 
und privat). Das betrifft Laubbäume und 
Sträucher. Grundsätzlich gilt laut § 9 Ge-
hölzSchS pro angefangene 50 cm Stamm-
umfang des zu fällenden Baumes einen 
Baum mit einem Stammumfang von 
mind. 14-16 cm als gleichwertige Neupflan-
zung anzusehen. In einigen Fällen gibt es 
allerdings einen gewissen Ermessenspiel-
raum, u.a. wenn angezeigt wird, dass der 
zu fällende Baum absterbend ist.
Im Durchschnitt werden 2513 Ersatzpflan-
zungen pro Jahr angeordnet, davon ca. 665 
Laubbäume. Beim Rest handelt es sich um 

Sträucher.
Wer eigene Grünflächen mit einem oder 
mehreren Bäumen aufwerten möchte, 
sollte sich für klimaangepasste Baumarten 
entscheiden. Das Umweltbüro startete 
hierzu bereits im Mai eine Informations-
reihe, über die auch Hobbygärtnern und 
Grundstücksbesitzern die Pflanzung von 
sogenannten Zukunftsbäumen ans Herz 

gelegt werden. Bis Oktober wird monatlich
eine Baumart vorgestellt, die dem Klima-
wandel trotzt und auch schon seit einigen 
Jahren im Zwickauer Stadtbild vorzufin-
den ist.
Nach dem Feldahorn (Mai) und der 
Blumenesche (Juni) wird diesmal ein 
Baum vorgestellt, der „wie am Schnürchen 
wächst“:

Baum-Kurzportrait im Monat Juli

DER JAPANISCHE SCHNURBAUM

Dieser exotische Baum aus dem Fernen 
Osten erreicht Wuchshöhen von bis zu 
30 m. Die unpaarig gefiederten Blätter 
ähneln denen der Robinie. Seine rispen-
artigen Blütenstände können bis zu 30 
cm lang werden. Nach der Blüte erschei-
nen die für den Baum namensgebenden 
Früchte. Die Samen sitzen in länglichen, 
eingeschnürten Schoten, welche die 
Schoten wie Perlenschnüre aussehen 
lassen. Rinde, Samen und Blätter des 
Schnurbaums sind, wie bei der Robinie

J U N G BÄUM E A M S C H LO S S G R A B E N W E G

auch, stark giftig. Aufgrund seiner Toxi-
ne ist der Schnurbaum allerdings auch 
recht gut vor Schädlingen geschützt. 
Schnurbäume sind äußerst robust und 
unempfindlich gegenüber Trockenheit 
und Hitze. Ein weiterer Vorteil ist seine 
Beständigkeit gegen Abgase. Er bevor-
zugt sonnige und warme Standorte. Im 
Jungpflanzenstadium ist er allerdings ge-
bietsweise frostgefährdet, danach ist die 
Baumart aber absolut frosthart.

F OTO: STA DT Z W I C K AU

Veranstaltungen der kommunalen Kinder-  
und Jugendfreizeiteinrichtungen im August
 KINDER- UND JUGENDFREIZEIT-
ZENTRUM MARIENTHAL
Marienthaler Straße 120, Telefon: 0375 
56089980
Ferienangebote für Kids 6-11 Jahre:
31.07.-04.08., 8-15 Uhr: Ferienspiele für alle 
Grundschüler (mit Voranmeldung), 09. bis 
10.08.: Campen im Atlantis (mit Voranmel-
dung)
Öffnungszeiten für alle ab 10-27 Jahre: 
Mo-Fr 15-20 Uhr

 KINDER- UND JUGENDFREIZEIT
STÄTTE CITYPOINT/SPIELHAUS
Hauptstraße 44, Tel. 8351-96/-95
Spielhaus: Mo bis Fr, 14-18 Uhr
Der Jugendbereich ist bis auf weiteres 
geschlossen, Fitnessraum und Internet 
stehen vorerst nicht zur Verfügung.
Angebote im Spielhaus: 1. bis 5.8.: 
Jugendherberge Querxenland (Spielhaus 
geschlossen); 7.8.: Wir gestalten eine Lein-
wand von der Jugendherberge; 8.8.: Spiel 
und Spaß im Saal; 9. bis 11.8.: Campen im 
Atlantis (mit Voranmeldung); 14.8.: Eis 
selbst gemacht; 15.8.: Wasserbomben-
schlacht (bei gutem Wetter; Wechselsachen 
mitbringen); 16.8.: Kinonachmittag im 
Saal; 17.8.: Spiel und Spaß an der Mulde; 
18.8.: Abschiedsparty Martin; 21.8.: Euer 
schönstes Ferienerlebnis; 23.8.: Spielhaus 
Plenum: Was wünscht ihr euch im Herbst?; 
24.8.: Spiel und Spaß an der Mulde; 25.8.: 
Nintendo Switch auf der großen Leinwand

zusätzlich: 9. bis 11.8.: Ferienangebot 
Campen im Atlantis (mit Voranmeldung) 
Einrichtung geschlossen
2.8./9.8./16.8./23.8.: Training Models made 
by City Point; 26.8.: Models made by City 
Point zum Stadtfest auf der Kornmarkt-
bühne; 26./27.8.: Kreativangebot der 
Freizeiteinrichtungen der Stadt auf der 
Kindermeile zum Stadtfest

 KINDER-/JUGENDCAFÉ ATLANTIS
Komarowstraße 50, Tel.: 474383
(Das Programm lag zum Redaktionsschluss 
leider noch nicht vor. Bitte informiert Euch 
direkt in der Einrichtung.)

 JUGENDCLUB AIRPORT
Reichenbacher Straße 125, Tel.: 295837
Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 13-19 Uhr 
Angebote: (nicht in den Ferien)
Mo, 15-18 Uhr: Sportangebote nach Be-
darf; 15-16.30 Uhr: Steeldarts AG; Di, 15-17 
Uhr: Kreativtag, Bastelangebote aller Art; 
16-18 Uhr: Beachvolleyball/-soccer; Mi, 
13-16 Uhr: fit for school – Schülerhilfe von 
Klasse 4 bis 9; 16-18 Uhr: Beachvolley-
ball/-soccer; Do, 15-16 Uhr: Gartenprojekt; 
16.30-18.30 Uhr: gesundes Kochprojekt; 
Fr, 13-16 Uhr: fit for school; 15-16.30 Uhr: 
Steeldarts AG
Jeden ersten und dritten Dienstag im Mo-
nat, 15-18 Uhr: Mädchentreff 
Jeden letzten Freitag im Monat, 17 Uhr: 
Movienight

zusätzlich: 31.7. bis 4.8.: Kinder- und 
Jugendangebotstage im Freibad Planitz 
(Club geschlossen); 9. bis 11.8.: Sommer-
camp im Kinder- und Jugendcafé Atlantis 
(Club geschlossen); 18.8., 15-20 Uhr: Ferien-
abschlussfest mit Grill, Kaltgetränken und 
Musik (Beachvolleyballplatz)

 SPIELMOBIL FERDI
Marienthaler Straße 120, Tel.: 0375 
5950694 oder 01638307568
Einsatzplan, ab 13.30 Uhr: 
Mo: Eschenweg, Gelände Rudolf-Weiß-
Schule, Marienthal (am 14.8., 21.8. und 
28.8.); Di: Erich-Mühsam-Straße, Neupla-
nitz (am 15.8., 22.8. und 29.8.); Mi: Moseler 
Straße, Pölbitz (am 16.8. und 23.8.); Do: 
Südplatz, Oberhohndorf (am 17.8., 24.8. und 
31.8.); Fr: Straße der Einheit, vor der Grund-
schule Crossen (am 18.8. und 25.8.)
zusätzlich: 26./27.8.: Zwickauer Stadtfest 
(MuldeParadies)

Historisches Objekt „Letzte Post- 
halterei“ steht erneut zum Verkauf
Die Stadt Zwickau schreibt das Objekt 
„Letzte Posthalterei“ in der Katharinen-
straße 27 erneut zum Verkauf aus. Auf-
grund der Bedeutung der Immobilie 
liegt das Entscheidungskriterium für 
die Erteilung des Zuschlages besonders 
auf dem Nutzungskonzept und dem 
Investitionsablauf in einem gewissen 
Zeitraum.
Leider konnten alle bisher angebotenen 
bzw. eingereichten Konzepte nicht über-
zeugen. Die Stadtverwaltung ist weiter-
hin an einem professionellen Investor 
interessiert, der ein Konzept vorlegt, das 
den Ansprüchen der Stadt genügt, das 
wichtige Denkmal einer wirtschaftlich 
tragbaren Nutzung zuzuführen.

Die „Letzte Posthalterei“ ist eine markan-
te, innenstadtrelevante und denkmalge-
schützte Immobilie von historischer Be-
deutung. Das Gesamtobjekt besteht aus 
einem 1.600 Quadratmeter großen histori-
schen Gebäudeteil, der unter Denkmal-
schutz steht, und einem später angebau-
ten ca. 1.500 Quadratmeter großen Neu-
bau. Ein im Innenhof befindliches Garten-
haus ist ca. 56 Quadratmeter groß. 
Das Renaissance-Bürgerhaus entstand um 
1530 durch die Zusammenlegung zweier 
älterer Bürgerhäuser. Die Laubengänge im 
Hof des historischen Gebäudes stammen 
aus dem 17./18. Jahrhundert. Von 1883 bis 
1922 wurde es als Posthalterei genutzt.
Bei umfassenden Restaurierungsarbeiten 
im Obergeschoss in den Jahren 1984-1989 

wurden originale Deckenmalereien aus 
der Zeit der Renaissance freigelegt, restau-
riert und kopiert.
Der Gebäudezustand ist sanierungsbe-
dürftig und weist überwiegend DDR-Stan-
dard auf. Es sind zeitnah Investitionen am 
Dach und der Heizung notwendig.

Möglichkeiten zur Besichtigung des Objek-
tes bestehen am Dienstag, 1. August 2023, 
15 Uhr und am Donnerstag, 10. August 
2023, 10 Uhr. Potentielle Bewerber werden 
gebeten, sich vorab telefonisch oder per 
E-Mail mit dem Liegenschafts- und Hoch-
bauamt der Stadt Zwickau in Verbindung 
zu setzen. (Telefon: 0375 836501, E-Mail: 
Liegenschafts-undHochbauamt@zwickau.
de)

Das Angebot endet am 31. August 2023, 
14 Uhr. Es besteht kein Rechtsanspruch 
auf Annahme des Kaufgebotes eines Inter-
essenten durch die Stadt Zwickau.

BITTE BEACHTEN!
Der vollständige Ausschreibungstext (ein-
schließlich planungsrechtliche Einord-
nung, Planungsziele, Mindestgebot zum 
Kaufpreis und Nutzungs- und Vergabehin-
weise) ist auf den Internetseiten der Stadt 
Zwickau unter https://www.zwickau.de/
de/wirtschaft/investieren/angebote/im-
mobilien/objekte/11/Letzte-Posthalterei.
php veröffentlicht. Die darin enthaltenen 
Anforderungen an das einzureichende 
Konzept sind unbedingt einzuhalten.

Darf ich Ihnen meine Karte geben? - 3. Zwickauer Visitenkartenparty
Höchste Zeit für neue Kontakte!
Zur 3. Zwickauer Visitenkartenparty 
laden BVMW, Stadt Zwickau und IHK Re-
gionalkammer Zwickau am 24. August 
2023, 16 bis 20 Uhr in die Villa Leonhardt 
ein.
Mega Location, coole Pitchs und musika-
lische Unterhaltung sind gesetzt, für 
klasse Stimmung sorgen Kurzprogramm, 
Live-Musik und die Besucher selbst. Die 
Veranstalter – darunter Zwickaus Ober-
bürgermeisterin Constance Arndt – freuen 
sich auf ein neugieriges Publikum, leb-

hafte Gespräche, interessante Geschäfts-
kontakte. 
Mit 5-Minuten-Kurzpräsentation stellen 
folgende Gründer ihre Unternehmen vor:
-  	Dr. Marcel Graf und Regina Hessen-
	 mueller-Lampke, CMMC Engineering 	
	 GmbH Chemnitz
- 	 Virginia Möckl und Florian Schön, 	
	 EastSide Motorsport Crimmitschau,
- 	 Dr. Michael Roscher LioVolt GmbH 	
	 Limbach-Oberfrohna und
- 	 Ines Herold, Terra.Ursprung UG Lim	
	 bach-Oberfrohna.

Die Visitenkartenparty wird unterstützt 
von der DEKRA Automobil GmbH – Nie-
derlassung Zwickau, dem Förderverein 
Stadtmanagement Zwickau e.V.,, dem 
SELGROS Einkaufsmarkt Zwickau und der 
Sparkasse Zwickau.

	 	Die Veranstaltung ist 	
	 	kostenfrei (außer Imbiss 

und Getränke)
	Anmeldung/Kontakt: 
	Kathrin Buschmann, 
	Tel. 0375 814 2110

ZU ST E L LU N G E N

Öffentliche Zustellungen gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)

 Für                                  zuletzt wohnhaft: vertreten 
d.d. Geschäftsführer, Viktoriastraße 3 B/II, 86109 Augs-
burg, liegt beim Amt für Finanzen der Stadt Zwickau, 
Werdauer Straße 62, Haus 3, Zimmer 127, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: Mahnung vom: 
06.06.2023, Kassenzeichen: 01.29721.8
 Für                                               zuletzt wohnhaft: Lede 
Garden Baiyun District, 510000 GUANGZHOU, CHINA
liegt beim Amt für Finanzen der Stadt Zwickau, Wer-
dauer Straße 62, Haus 3, Zimmer 140, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: Mahnung vom: 11.04.2023
Kassenzeichen: 70.48943.2
 Für                                                               wohnhaft: 
Mickiewicza 68, 57200 ZABKOWICE SLASKIE, POLEN 
liegt beim Ordnungsamt der Stadt Zwickau, Werdauer 
Straße 62, Haus 3, Zimmer 209, folgendes Schriftsstück 
zur Abholung bereit: Bescheid vom: 11.04.2023, Akten-
zeichen: GS 70.67072.6 BC
 Für                              zuletzt wohnhaft: Lutherstraße 3, 
08056 Zwickau liegt beim Amt für Finanzen der Stadt 
Zwickau, Werdauer Straße 62, Haus 3, Zimmer 140, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:
Mahnung vom: 04.07.2023, Kassenzeichen: 45.75004.0
 Für                                                  zuletzt wohnhaft:
Spiegelstraße 40, 08056 Zwickau, liegt beim Amt für 
Finanzen der Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, Haus 
3, Zimmer 140 folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: Schreiben vom: 18.07.2023, Kassenzeichen: 
14.36211.5
 Für                                                             zuletzt wohnhaft: 
Leipziger Straße 22, 08056 Zwickau, liegt beim Amt für 
Finanzen der Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, Haus 
3, Zimmer 134 folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: Verfügung vom: 04.07.2023, Kassenzeichen: 
70.23829.3
 Für                                                                         wohnhaft: 
Kötzschauer Straße 3, 04229 Leipzig, liegt beim 
Ordnungsamt der Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, 
Haus 3, Zimmer 203, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: Bescheid vom: 05.01.2023, Aktenzeichen: 
GS 70.49519.0 SB
 Für                                          wohnhaft: Cs. Armady 1053, 
73581 Bohumin, Tschechische Republik, liegt beim 
Ordnungsamt der Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, 
Haus 3, Zimmer 210, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: Bescheid vom: 07.06.2023, Aktenzeichen: 
GS 70.70546.6 BD

Diese Schriftstücke können in der vorgenannten 
Dienststelle dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr 
sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr in 
Empfang genommen werden.

Bekanntmachung der ZEV

Gemäß Beschluss der Gesellschafter der 
Zwickauer Energieversorgung GmbH 
vom 6. Juni 2023 erfolgten die Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2022 sowie 
die Entlastung der Geschäftsführung 
und des Aufsichtsrates für das Geschäfts-
jahr 2022.

Gemäß § 99 Abs. 1 Pkt. 6 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen liegt 

das Prüftestat für das Geschäftsjahr 2022 
der Zwickauer Energieversorgung GmbH 
im Kundenbüro der Gesellschaft, Bahn-
hofstraße 4, 08056 Zwickau, zur Ein-
sichtnahme vom 1. bis 14. August 2023 
öffentlich aus.
 
Zwickau, den 27. Juli 2023                                                           
Die Geschäftsführung der
Zwickauer Energieversorgung GmbH



Endlich: Zwickau feiert das Jubiläum seiner größten Open-Air-Party!

19. Gaso-Warm-up zum 20. Stadtfest 
Sommerparty pur ist angesagt, wenn in 
Zwickau vom 24. bis 27. August 2023 das 
20. Stadtfest zelebriert wird, getreu dem 
Langzeit-Motto „Stars hautnah – Party 
pur – DU mittendrin!“ Die Zwickauer 
Jubiläumssause verspricht, was auch 
all die Stadtfeste davor zum Publikums-
magneten machte: eine einzigartige 
Mischung aus Rock, Blues, Soul, Schla-
ger, Country und vielfältigsten Versio-
nen von Blasmusik. Hinzu kommen 
Darbietungen von Vereinen und ein 
sehr unterhaltsames Programm für Kids 
an der Kinderbühne am Pulverturm im 
Muldeparadies.   

Lautstarker, schwungvoller
Auftakt zur Jubiläumsausgabe

Der Alte Gasometer als soziokulturelle 
Einrichtung sorgt schon seit 2003 jeweils 
bereits am Donnerstag ab 18 Uhr für einen 
coolen Auftakt vor dem offiziellen Start-
schuss ins Partywochenende am Freitag-
abend. Viele Jahre hieß die Veranstaltung 
Newcomer Night, sich wandelnde Zeiten 
und Bedingungen machten daraus das 
Alter Gasometer Warm-up. Selbst wenn 
die Organisatoren des Alter Gasometer 
e. V. ihren Headliner noch nicht verraten 
können, klingt der Mix für den lautesten 
Programmpart gleich zum Stadtfest-Auf-
takt vielversprechend: HEART A TACT 
liefern Punk-Rock aus Zwickau, CNVX 
Dark Rock aus Chemnitz und FUTURE 
PLACE Hardcore aus Berlin. Für diese Ver-
anstaltung völlig untypisch übernimmt 
diesmal das Jugendblasorchester Zwickau 
die Eröffnung der Veranstaltung, die sich 
ansonsten eigentlich in völlig anderen 
musikalischen Sphären bewegt. 

18:05 bis 18:35 Uhr
JUGENDBLASORCHESTER ZWICKAU
Blas-Rock, Zwickau
Ein klassisches Orchester und Rockmusik 
passen nicht zusammen? Und ob! Zum 
Auftakt des diesjährigen Stadtfestes prä-
sentiert das Sinfonische Blasorchester des 
Jugendblasorchester Zwickau e. V. ein ab-
wechslungsreiches Repertoire voller Rock-
Highlights. Lebhaft, laut und legendär – 
mit bekannten Melodien von Künstlern 
wie Deep Purple, Metallica und Ozzy Os-
bourne erwartet das Publikum ein mit-

reißendes Programm. Begleitet durch eine 
E-Gitarre bringt das Orchester die Bühne 
zum Beben und beweist, dass die Fusion 
aus Blasmusik und Rock großartig ist.

Website: https://jbo-zwickau.de/

18:55 bis 19:40 Uhr
HEART A TACT
Punk-Rock, Zwickau
HEART A TACT spielen flotten melodischen
Punkrock. Die neueste EP kombiniert all 
die Vorzüge des aufmunternden Subgen-
res des Hardcore-Punk mit eingängigen 
Pop-Punk-Rhythmen, Rock-Sensibilität
und eingängigen, aber schweren Riffs.

Facebook https://www.facebook.com/hear-
tatact/?locale=de_DE
Instagram https://www.instagram.com/
heartatactpunkrock/?hl=de
Youtube https://www.youtube.com/
watch?v=OdOuutga-t4

20.00 bis 20:45 Uhr
CNVX
Dark Rock, Chemnitz
CNVX – sprich CONVEX – kommen aus 
der zukünftigen Kulturhaupstadt Chem-
nitz angereist, im Gepäck ihre erste Platte. 
CNVX kombinieren klaren Gesang mit 
energischen Beats und eingängigen 
Refrains. Bereits die erste Auskopplung 
EISKALT hat es in sich. Das dazugehörige 

Musikvideo räumt bereits internationale 
Preise ab und die Streams klettern täglich.

Spotify https://open.spotify.com/intl-de/
artist/1TkdTlMQwqcDOEsquLNGK8
Facebook https://www.facebook.com/
cnvxband/
Instagram https://www.instagram.com/
cnvx_music/
Youtube https://www.youtube.com/
watch?v=Kgk_ft8kqCI

21:10 bis 22:20 Uhr
FUTURE PALACE
Hardcore, Berlin
2023 kommen FUTURE PALACE auf ihre 
bisher größte Headline-Tour und sorgen 
auch in Zwickau für Gelegenheit, ihr 
fulminantes zweites Album „Run“ endlich 
live hören zu können. Das Berliner Post-
Hardcore-Trio hatte seine Karriere unter 
ungewöhnlichen Vorzeichen losgetreten: 
Ihr Debütalbum hatte die Band quasi 
pünktlich zum pandemiebedingten Still-
stand der kompletten Konzertkultur ver-
öffentlicht. Während sie so in dieser Zeit 
als Studioband einen geradezu kometen-
haften Aufstieg feierten, bei Youtube ihre 
Videos bis zu 1 Millionen Aufrufe erzielen 
und bei Spotify mittlerweile sagenhafte 
460.000 monatliche Hörerinnen und Hö-
rer verzeichnen können, mussten Konzer-
te vorerst eine Hoffnung für die Zukunft 
bleiben. Mittlerweile hat die Band schon 
ihr zweites Album produziert und konnte 
sich damit endlich den Traum vielumju-
belter Auftritte erfüllen. Die neu angekün-
digten Daten der „Run“-Tour fürs Jahr 2023 
führen FUTURE PALACE erstmals auch 
auf Headline-Shows außerhalb Deutsch-
lands und verzeichnen so unter anderem 
ebenso Termine in den Niederlanden, 
Großbritannien und Tschechien. Zudem 
wird die Band bei einigen der wichtigs-
ten Szene-Events auftreten und bei allen 
fünf Impericon Festivals in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz neben Szene-
Schwergewichten wie The Ghost Inside 
oder Bury Tomorrow zu Gast sein.
Die Ankündigung der neuen Tourdaten ist 
die Krönung eines fulminanten Jahres, in 
dem FUTURE PALACE mit ihrem Album 
„Run“ bereits eine schier unendliche An-
zahl an Meilensteinen und Highlights an-
sammeln konnten. Dem kurz nach Release 
erfolgten Ausverkauf der Vinyl und dem 
im November 2022 erschienenen Re-Press 
schließen sich Touren mit unter anderem 
Battle Beast und Annisokay sowie Auf-
tritte auf namhaften Festivals wie dem 
Full Force oder dem schwedischen High 
5ive Summerfest im Resümee an. Es ist die 
kathartische Wirkung eines mitreißenden 
Albums wie „Run“, die die Konzerte von
FUTURE PALACE zu einem so erinnerungs-
würdigen Erlebnis macht und die den 
Status einer der jetzt schon wichtigsten 
Szenebands im internationalen Post-Hard-
core umso wichtiger zementiert.

Spotify https://open.spotify.com/intl-de/
artist/4QnuZOyl4C9d1keyOZXJ21
Facebook https://www.facebook.com/futu-
repalace/?locale=de_DE
Instagram https://www.instagram.com/
futurepalaceofficial/?hl=de
Youtube https://www.youtube.com/
watch?v=qfgEGrxysUc

22:45 bis 23:59 Uhr 
GEHEIMER HEADLINER
Präsentation ab dem 17. August 2023.
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20. Stadtfest Zwickau - Statements der HAUPTSPONSOREN

Andreas Fohrmann, Vorsitzender 
des Vorstandes Sparkasse Zwickau: 
Liebe Besucherinnen und Besucher 
des Stadtfestes, wieder ein Grund zum 
Feiern. In diesem August begehen wir 
zusammen bereits zum 20. Mal das 
Zwickauer Stadtfest. Seit dem ersten 
Stadtfest ist die Sparkasse Zwickau als 
Hauptsponsor vertreten und hat zusam-
men mit allen weiteren Sponsoren und 
Verantwortlichen erreicht, dass sich das 
Zwickauer Stadtfest mittlerweile als ein 
überregionaler Höhepunkt für Zwickau 
und den Landkreis Zwickau etabliert hat.
Es ist Zeit, Danke zu sagen: An die vielen 
Menschen im Hintergrund, die solch ein 
beliebtes Fest erst möglich machen. Gera-
de die vergangenen Jahre haben gezeigt, 
wie wichtig es ist, zusammenzukommen 
und die Feste zu feiern.
Wir freuen uns auf viele Begegnungen, 
auf neue und etablierte Programmpunkte 
und hoffentlich strahlenden Sonnen-
schein.
Als hiesiges Finanzinstitut sehen wir uns 
als Partner der Region in Kultur, Sport 
und Gemeinschaft und unterstreichen 
mit unserem Engagement die Verbun-
denheit zur Stadt Zwickau und dem 
Umland. Wir wünschen allen Besucherin-
nen und Besuchern des Stadtfestes gute 
Unterhaltung und eine tolle Party.

Tino Utassy, 
Geschäftsführer von Radio Zwickau: 
Das Stadtfest wird hier in Zwickau zum 
20. Mal gefeiert. Wir sind von Anfang 
an dabei und sehr stolz darauf, dass sich 
dieses Fest zu einem riesigen Event ent-

wickelt hat. Unser Engagement ist für uns 
Pflicht und Kür zugleich. Als Radiosender 
gelingt es uns immer wieder Top-Stars 
nach Zwickau zu holen und somit die 
Attraktivität des Festes für die Besucher 
noch weiter zu steigern. Ich danke allen 
Partnern für die angenehme und profes-
sionelle Zusammenarbeit in den ver-
gangenen Jahren und freue mich auf ein 
tolles Stadtfestwochenende.

Christian Sommer, Leiter der 
Unternehmenskommunikation 
Volkswagen Sachsen:
Zwickau und Volkswagen gehören zu-
sammen. Das Stadtfest Zwickau ist ein 
wertvoller und wichtiger kultureller 
Höhepunkt, der weit über Stadtgrenzen 
hinaus positiv besetzt ist. Mit unserem 
Engagement sagen wir Danke an die 
Stadt und senden ein Zeichen unserer 
Verbundenheit mit Zwickau an die vielen 
tausend Bürger und Gäste. Zwickau soll
stolz sein auf Volkswagen und Volks-
wagen ist stolz auf Zwickau. Deswegen 
unterstützen wir das Zwickauer Stadtfest 
erneut sehr gerne. Das wunderbare Fami-
lienfest bringt die Menschen zusammen. 
Wir wünschen allen Stadtfest-Besuchern 
unterhaltsame Tage und danken den 
Organisatoren und unseren Sponsoren-
partnern für deren besonderen Einsatz.

Dominik Wirth, Kaufmännischer 
Geschäftsführer der Zwickauer 
Energieversorgung GmbH:
Nachdem wir alle lange genug darauf 
warten mussten, ist es nun endlich 

soweit: Das beliebte Zwickauer Stadtfest 
feiert im August 20-jähriges Jubiläum! 
Die pandemiebedingten Einschränkun-
gen hatten seit 2020 zwei Veranstaltungs-
ausfälle zur Folge. An der Resonanz im 
vergangenen Jahr haben wir allerdings 
gesehen, dass dies die Beliebtheit der 
städtischen Veranstaltung keineswegs 
beeinträchtigt hat. 
Die diesjährige Freude auf den runden 
Stadtfest-Geburtstag ist daher nun umso 
größer. Die Organisatoren der Veran-
staltung haben wieder ein Programm 
voller abwechslungsreicher Showacts, 
einzigartiger Highlights und spannender 
Aktionen für die ganze Familie im Herzen 
unserer schönen Muldestadt zusammen-
gestellt. Als langjähriger und regionaler 
Sponsor freuen wir uns, dass wir erneut 
einen Beitrag für die Durchführung des 
Stadtfestes leisten können. 
Allen Besucherinnen und Besuchern 
wünschen wir ein gelungenes Wochenen-
de mit tollen Erlebnissen, viel Spaß und 
jede Menge guter Gesellschaft.

Jörg Dierig, Geschäftsführender Gesell-
schafter der Mauritius Brauerei GmbH:
In diesem Jahr feiert Zwickau wieder sein 
traditionelles Stadtfest und die Mauritius 
Privatbrauerei ist von Beginn an Partner 
und Sponsor dieser besonderen Veran-
staltung, was uns mit Stolz erfüllt.
Wir als regionales Unternehmen fühlen 
uns der Stadt und der Region seit jeher 
eng verbunden und wir freuen uns sehr 
darauf, hier unseren Beitrag zu leisten.
In dieser Verbundenheit zählen für uns 
Vertrauen und Verlässlichkeit und unser 
Versprechen, ein gutes Bier für zufriedene 
Genießer zu brauen.
Der legendäre Ausdruck „Bier braucht 

Heimat...“ bekommt somit hier in unserer 
Stadt eine eigene Bedeutung und was 
könnte näherliegen, dieses Heimatgefühl 
auf dem 20. Zwickauer Stadtfest mit
jedem Glas „Mauritius“ auf die Gäste zu

übertragen. Wir wünschen der Stadt
Zwickau ein gutes Gelingen und uns allen
mit den Besuchern aus nah und fern 
stimmungsvolle Veranstaltungstage. 
„Zwickauer Mauritius. Ein Schluck Heimat!“

A N STO S S E N AU F DA S G UT E G E L I N G E N D E S J U B I L ÄUM S STA DT F E ST E S N AC H D E R STA DT F E ST-
P R E S S E KO N F E R E N Z,  D I E  A M M I T T WO C H, 5.  J U L I  2023,  G E M E I N SA M M I T  D E N H AU PTS PO N-
S O R E N I M Z W I C K AU E R R AT H AU S STAT TG E FU N D E N H AT ( V.L .N.R . ) :  G R I T  W E I S E  (P ROJ E K T L E I -
T E R I N);  M A R I O Z E N N E R (G E S C H Ä F TS FÜ H R E R A LT E R GA S OM E T E R E .  V. ) ;  C H R I ST I A N S OM M E R 
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 Freitag, 25. August
Den Einstieg zum Stadtfest-Geburtstag 
am Freitag gestalten die Schalmeien-
freunde Falkenstein bereits eine halbe 
Stunde vor dem Mauritius-Fassbieran-
stich um 19 Uhr. Ein fulminanter Start 
ins Wochenende ist auf allen drei Büh-
nen garantiert! Das Clubhaus Crimmit-
schau ist auch wieder mit einer Bühne 
in der Peter-Breuer-Straße dabei. 

 Samstag, 26. August
Am Samstagabend geraten Stadtfest-
Fans garantiert in Entscheidungsnot 
zwischen Ray Wilson (Genesis Classic) 
auf dem Domhof, THE SWINGIN´ 
HERMLINS auf dem Kornmarkt oder 
der hochkarätigen Allstar-Formation 
um Rolf Stahlhofen & Freunde auf 
dem Hauptmarkt. Die Freunde sind 
CASSANDRA STEEN, Deutschlands 
Soulsängerin Nr. 1, die deutsche Rock-
stimme Andreas Kümmert, der Singer 
und Songwriter Gastone und die Crew 
von „The Spirit of Falco". 

 Sonntag, 27. August
Fröhliches Ausrasten ist am Sonntag-
nachmittag auf der Bühne vor dem 
Rathaus angesagt, denn die bei Kin-
dern sehr angesagte Band Pelemele
kommt mit ihrem Pop’n Roll. Ortsan-
sässige bzw. regionale Vereine dürfen 
auf den Stadtfestbühnen der größten 
jährlichen Stadtparty ebenfalls nicht 
fehlen.

In der nächsten Pulsschlagausgabe am 
11. August 2023 wird auf einer großen 
Panorama-Seite das komplette Stadt-
fest-Programm veröffentlicht. 
Alle Infos sind im Internet unter
www.stadtfest-zwickau.de zu finden.

24.–27.08.23

DAS 
20.


